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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 2666/2000 DES RATES
vom 5. Dezember 2000

über die Hilfe für Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, die Bundesrepublik Jugoslawien
und die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien und zur Aufhebung der Verordnung (EG)
Nr. 1628/96 sowie zur Änderung der Verordnungen (EWG) Nr. 3906/89 und Nr. 1360/90 sowie der

Beschlüsse 97/256/EG und 1999/311/EG

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 308,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (1),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Gemeinschaft stellt Albanien, Bosnien und Herzego-
wina, Kroatien, der Bundesrepublik Jugoslawien und der
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien Hilfe
bereit.

(2) Die Gemeinschaftshilfe für diese Länder wird gegen-
wärtig hauptsächlich im Rahmen der Verordnung (EG)
Nr. 1628/96 des Rates vom 25. Juli 1996 über die Hilfe
für Bosnien und Herzegowina, Kroatien, die
Bundesrepublik Jugoslawien und die ehemalige jugosla-
wische Republik Mazedonien (OBNOVA) (2) und die
Verordnung (EWG) Nr. 3906/89 des Rates vom 18.
Dezember 1989 über Wirtschaftshilfe für bestimmte
Länder in Mittel- und Osteuropa (PHARE) (3) geleistet.
Aus diesem Grunde kommen für die Gemeinschaftshilfe
unterschiedliche Verfahren zur Anwendung, was deren
Verwaltung erschwert. Aus Gründen der Effizienz ist es
angebracht — wie vom Europäischen Rat auf seiner
Tagung vom 10. und 11. Dezember 1999 in Helsinki
erbeten —, einen einheitlichen Rechtsrahmen für diese
Hilfe zu schaffen. Daher ist die Verordnung (EG) Nr.
1628/96 aufzuheben und die Verordnung (EWG) Nr.
3906/89 zu ändern. Um jedoch die Kontinuität der
Tätigkeit der Europäischen Agentur für Wiederaufbau zu
gewährleisten, sind die Bestimmungen der Verordnung
(EG) Nr. 1628/96 über die Schaffung der Agentur in
eine neue Verordnung zu übernehmen, die mit Aufhe-
bung der genannten Verordnung in Kraft treten sollte.

(3) Der Europäische Rat bekräftigte auf seiner Tagung vom
23. und 24. März 2000 in Lissabon erneut, dass die
möglichst weit gehende Eingliederung der Länder der
Region in das allgemeine politische und wirtschaftliche

Gefüge Europas das Hauptziel bleibt und dass der Stabi-
lisierungs- und Assoziierungsprozess das Kernstück
seiner Balkanpolitik ist.

(4) Der Europäische Rat hat auf seiner Tagung vom 19. und
20. Juni 2000 in Feira anerkannt, dass alle vom Stabili-
sierungs- und Assoziierungsprozess betroffenen Länder
potentielle Bewerber für den Beitritt zur Europäischen
Union sind.

(5) Die gegenwärtige Gemeinschaftshilfe sollte weiterentwik-
kelt und neu ausgerichtet werden, um sie den politischen
Zielen der Union in dieser Region anzupassen, d. h. vor
allem um zur Weiterentwicklung des Stabilisierungs-
und Assoziierungsprozesses beizutragen und um die
Verantwortung der begünstigten Länder und Gebietsein-
heiten für diesen Prozess zu stärken.

(6) Zu diesem Zweck ist die Gemeinschaftshilfe unter
Berücksichtigung der mit den jeweiligen Partnern verein-
barten Prioritäten insbesondere für den Auf- und Ausbau
des institutionellen, rechtlichen, wirtschaftlichen und
sozialen Rahmens, der sich an den der Europäischen
Union zugrunde liegenden Werten und Modellen
ausrichtet, sowie für die Förderung der Marktwirtschaft
bestimmt.

(7) Die Wahrung der demokratischen Grundsätze, der
Rechtsstaatlichkeit, der Menschenrechte, der Rechte der
Minderheiten und der Grundfreiheiten sowie der Grund-
sätze des Völkerrechts ist eine Voraussetzung für die
Gewährung der Gemeinschaftshilfe.

(8) Besonderes Augenmerk sollte der regionalen Dimension
der Gemeinschaftshilfe gebühren, um die regionale
Zusammenarbeit zu fördern und die Rolle der Europä-
ischen Union als treibende Kraft im Rahmen des Stabili-
tätspaktes zu stärken.

(9) In Anbetracht der in einigen Regionen herrschenden
politischen Lage sowie der Tatsache, dass verschiedene
Stellen Befugnisse im Zusammenhang mit der Durchfüh-
rung der Gemeinschaftshilfe besitzen, sollte vorgesehen
werden, dass diese Hilfe in bestimmten Fällen unmit-
telbar anderen Stellen als dem Zentralstaat bereitgestellt
werden kann.

(1) Stellungnahme vom 15.11.2000 (noch nicht im Amtsblatt veröffent-
licht).

(2) ABl. L 204 vom 14.8.1996, S. 1. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 2454/1999 (ABl. L 299 vom
20.11.1999, S. 1).

(3) ABl. L 375 vom 23.12.1989, S. 11. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1266/1999 (ABl. L 161 vom
26.6.1999, S. 68).
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(10) Um die Wirksamkeit der Gemeinschaftshilfe zu steigern
und ihre Durchführung zu überwachen, sollte die
Kommission nach dem in dieser Verordnung vorgese-
henen Verwaltungsverfahren allgemeine Leitlinien fest-
legen und dabei den Zielen der Reform der Außenhilfe
Rechnung tragen.

(11) Zwecks Förderung der regionalen Zusammenarbeit sollte
vorgesehen werden, dass sich die Beitrittsländer und von
Fall zu Fall die Staaten, die Hilfe im Rahmen der
Programme TACIS und MEDA erhalten, an den
Ausschreibungen und Aufträgen beteiligen können.

(12) Es sollten Mechanismen der Kontrolle und des Schutzes
der finanziellen Interessen der Gemeinschaft vorgesehen
werden, insbesondere durch Einschaltung der Kommis-
sion, unter anderem des Europäischen Amts für Betrugs-
bekämpfung (OLAF), und des Rechnungshofs im
Rahmen ihrer Befugnisse und aufgrund der Verordnung
(Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates vom 11.
November 1996 betreffend die Kontrollen und Überprü-
fungen vor Ort durch die Kommission zum Schutz der
finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften
vor Betrug und anderen Unregelmäßigkeiten (1) sowie
der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 des Rates
vom 18. Dezember 1995 über den Schutz der finan-
ziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften (2).

(13) Für die Gemeinschaftshilfe sollte eine strategische
Rahmenplanung, eine Jahresprogrammierung und eine
Mehrjahresprogrammierung vorgenommen werden, die
dem mit dieser Verordnung eingesetzten Verwaltungs-
ausschuss zur Stellungnahme vorgelegt werden. Auf
diese Weise kann diese Hilfe in eine mittelfristige
Perspektive gesetzt und ihre Kohärenz und Komplemen-
tarität mit der Hilfe der Mitgliedstaaten gewährleistet
werden.

(14) Die zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen
Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG
des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modali-
täten für die Ausübung der der Kommission übertra-
genen Durchführungsbefugnisse (3) erlassen werden.

(15) Für die Bundesrepublik Jugoslawien bedarf es einer
Bestimmung, wonach die Kommission die Durchführung
der Hilfsprogramme der Europäischen Agentur für
Wiederaufbau übertragen kann.

(16) In Anbetracht des Geltungsbereichs dieser Verordnung
sind die Verordnung (EWG) Nr. 3906/89 des Rates vom
18. Dezember 1989 über Wirtschaftshilfe für bestimmte
ost- und mitteleuropäische Länder (4), der Beschluss 97/
256/EG des Rates vom 14. April 1997 über eine Garan-
tieleistung der Gemeinschaft für etwaige Verluste der

Europäischen Investitionsbank aus Darlehen für
Vorhaben in Drittländern (mittel- und osteuropäische
Länder, Mittelmeerländer, Länder Lateinamerikas und
Asiens, Südafrika, ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien und Bosnien und Herzegowina) (5), der
Beschluss 1999/311/EG des Rates vom 29. April 1999
über die Verabschiedung der dritten Phase des europa-
weiten Programms zur Zusammenarbeit im Hochschul-
bereich (TEMPUS III) (2000-2006) (6) und die Verord-
nung (EWG) Nr. 1360/90 des Rates vom 7. Mai 1990
zur Errichtung einer Europäischen Stiftung zur Berufsbil-
dung (7) entsprechend zu ändern.

(17) Die in dieser Verordnung genannten Maßnahmen stehen
im Einklang mit der Politik der Gemeinschaft auf dem
westlichen Balkan und sind zur Erreichung eines ihrer
Ziele notwendig.

(18) Der Vertrag enthält Befugnisse für die Annahme dieser
Verordnung nur in Artikel 308 —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Die Gemeinschaft stellt Albanien, Bosnien und Herzego-
wina, Kroatien, der Bundesrepublik Jugoslawien und der
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien Hilfe, nach-
stehend „Gemeinschaftshilfe“ genannt, bereit.

(2) Die Gemeinschaftshilfe kann dem Staat, der Gerichtsbar-
keit und Verwaltung der Vereinten Nationen unterstehenden
Gebietseinheiten sowie föderativen, regionalen und kommu-
nalen Verwaltungen, staatlichen und halbstaatlichen Einrich-
tungen, Sozialpartnern, Wirtschaftsfördereinrichtungen, Genos-
senschaften, Gegenseitigkeitsgesellschaften, Verbänden, Stif-
tungen und Nichtregierungsorganisationen unmittelbar bereit-
gestellt werden.

(3) Mit den von der Staatengemeinschaft für die Zivilverwal-
tung einiger Regionen geschaffenen Institutionen, namentlich
dem Hohen Repräsentanten in Bosnien und Herzegowina und
der UN-Übergangsverwaltung für Kosovo (UNMIK), wird im
Hinblick auf die Durchführung der Gemeinschaftshilfe für diese
Regionen entsprechende Rücksprache gehalten. Für die von
diesen Stellen durchgeführten Programme und Projekte kann
im Rahmen dieser Verordnung Gemeinschaftshilfe bereitgestellt
werden, wobei die Verwaltungskosten der betreffenden Institu-
tionen ausgenommen sind; hierfür wird gegebenenfalls ein
Zuschuss im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 1080/2000 des
Rates vom 22. Mai 2000 über die Unterstützung der UN-Über-
gangsverwaltung für das Kosovo und des Amtes des Hohen
Repräsentanten in Bosnien und Herzegowina (OHR) (8)
gewährt.

(4) Der als finanzieller Bezugsrahmen dienende Betrag für
die Durchführung dieses Programms beläuft sich für den Zeit-
raum von 2000 bis 2006 auf 4 650 Millionen EUR.

Die jährlichen Mittel werden von der Haushaltsbehörde in den
Grenzen der Finanziellen Vorausschau bewilligt.

(5) ABl. L 102 vom 19.4.1997, S. 33. Beschluss zuletzt geändert durch
den Beschluss 98/729/EG (ABl. L 346 vom 22.12.1998, S. 54).

(1) ABl. L 292 vom 15.11.1996, S. 2. (6) ABl. L 120 vom 8.5.1999, S. 30. Beschluss geändert durch den
Beschluss 2000/460/EG (ABl. L 183 vom 22.7.2000, S. 1).(2) ABl. L 312 vom 23.12.1995, S. 1.

(3) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23. (7) ABl. L 131 vom 23.5.1990, S. 1. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1572/98 (ABl. L 206 vom
23.7.1998, S. 1).

(4) ABl. L 375 vom 23.12.1989, S. 11. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1266/1999 (ABl. L 161 vom
26.6.1999, S. 68). (8) ABl. L 122 vom 24.5.2000, S. 27.
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Artikel 2

(1) Mit der Gemeinschaftshilfe soll in erster Linie die Einbin-
dung der Empfängerländer in den Stabilisierungs- und Assoziie-
rungsprozess gefördert werden.

(2) Die Gemeinschaftshilfe dient vorrangig:

a) dem Wiederaufbau, der Hilfe für die Rückkehr von Flücht-
lingen und Vertriebenen und der Stabilisierung in der
Region;

b) der Schaffung eines institutionellen und rechtlichen
Rahmens zur Förderung der Demokratie, der Rechtsstaat-
lichkeit, der Menschenrechte und der Rechte der Minder-
heiten wie auch der Wiederaussöhnung und Festigung der
Zivilgesellschaft, der Unabhängigkeit der Medien und der
Stärkung der Gesetzlichkeit sowie der Bekämpfung der orga-
nisierten Kriminalität;

c) einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung und einer
marktwirtschaftlich ausgerichteten Umgestaltung der Wirt-
schaft;

d) der sozialen Entwicklung, insbesondere der Armutsbekämp-
fung, der Gleichstellung der Geschlechter, der Ausbildung
und der allgemeinen und beruflichen Bildung sowie der
Sanierung der Umwelt;

e) dem Aufbau engerer Beziehungen zwischen den Empfänger-
ländern untereinander sowie zwischen diesen und der
Europäischen Union beziehungsweise den EU-Beitrittslän-
dern, und zwar in Abstimmung mit den übrigen Instru-
menten, die auf die grenzüberschreitende, transnationale
und transregionale Zusammenarbeit mit Drittländern
abzielen;

f) der Förderung der regionalen, transnationalen, grenzüber-
schreitenden und interregionalen Zusammenarbeit zwischen
den Empfängerländern untereinander und zwischen diesen
und der Europäischen Union sowie zwischen den Empfän-
gerländern und anderen Ländern der Region.

(3) Die Durchführung der Gemeinschaftshilfe erfolgt in
Form einer Finanzierung von Programmen in den Bereichen
Investitionen und Stärkung der Institutionen nach den
Programmierungsgrundsätzen, die in den von der Kommission
nach dem Verfahren des Artikels 10 Absatz 2 festgelegten
Leitlinien dargelegt sind.

Artikel 3

(1) Außer in ordnungsgemäß begründeten Ausnahmefällen
wird die Gemeinschaftshilfe wie folgt bereitgestellt:

a) Ein strategischer Rahmen (Länderstrategie) für den Zeitraum
2000-2006 legt die langfristigen Ziele der Hilfe und die
vorrangigen Förderbereiche in den Empfängerländern fest.
Zu diesem Zweck werden alle einschlägigen Bewertungen
gebührend berücksichtigt. Dieser strategische Rahmen wird

— falls außergewöhnliche Ereignisse dies erfordern bezie-
hungsweise je nach den Ergebnissen der in Artikel 12 vorge-
sehenen Bewertung — überprüft.

b) Auf der Grundlage des strategischen Rahmens gemäß Buch-
stabe a) werden für jedes Empfängerland der Gemeinschafts-
hilfe Mehrjahresrichtprogramme für einen Dreijahreszeit-
raum erstellt. Diese Programme tragen den im Rahmen des
Stabilisierungs- und Assoziierungsprozesses festgelegten
Prioritäten wie auch den Prioritäten Rechnung, die mit den
betreffenden Partnerländern ermittelt und vereinbart worden
sind. In diesen Programmen werden die Reformen
beschrieben, welche die Partnerländer in den vorrangigen
Bereichen durchzuführen haben, und sie enthalten eine
Bewertung der diesbezüglich erzielten Fortschritte. Es
werden darin (globale und auf den jeweiligen vorrangigen
Bereich bezogene) Richtbeträge sowie die Kriterien für die
Mittelausstattung des betreffenden Programms genannt.
Soweit erforderlich, werden sie alljährlich aktualisiert.
Entsprechend den Erfahrungen und den Fortschritten bei der
Durchführung der Stabilisierungs- und Assoziierungsab-
kommen, insbesondere hinsichtlich der regionalen Zusam-
menarbeit, können sie abgeändert werden.

c) Für jedes Empfängerland der Gemeinschaftshilfe werden
jährliche Aktionsprogramme erstellt, die auf den Mehrjah-
resrichtprogrammen gemäß Buchstabe b) gründen. In diesen
Aktionsprogrammen werden für das betreffende Haushalts-
jahr die angestrebten Ziele, die Förderbereiche und die
vorgesehenen Haushaltsmittel genauestens festgelegt. Diese
Programme enthalten ein detailliertes Verzeichnis der zu
finanzierenden Projekte und weisen die entsprechenden
Beträge aus.

(2) Der strategische Rahmen, die Mehrjahresrichtprogramme
und die jährlichen Aktionsprogramme nach Absatz 1 werden
nach dem Verfahren des Artikels 10 Absatz 2 angenommen.

Änderungen daran werden nach dem gleichen Verfahren
beschlossen.

Artikel 4

(1) Wird die Gemeinschaftshilfe zugunsten der
Bundesrepublik Jugoslawien durch die Europäische Agentur für
Wiederaufbau gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2667/2000 des
Rates vom 5. Dezember 2000 über die Europäische Agentur
für Wiederaufbau (1) durchgeführt, so

a) werden die Beschlüsse über den strategischen Rahmen, das
Mehrjahresrichtprogramm und das jährliche Aktionspro-
gramm nach Artikel 3, in die sich die durch die Agentur
durchgeführte Gemeinschaftshilfe einfügt, nach dem
Verfahren des Artikels 10 Absatz 2 gefasst. Dabei wird den
vom Verwaltungsrat der Agentur gemäß Artikel 2 Absatz 2
der Verordnung (EG) Nr. 2667/2000 verabschiedeten
Empfehlungen in höchstem Maße Rechnung getragen;

b) unterbreitet der Direktor der Agentur der Kommission den
Entwurf des jährlichen Aktionsprogramms. Der Verwal-
tungsrat der Agentur wird gemäß Artikel 4 der Verordnung
(EG) Nr. 2667/2000 um Stellungnahme zur Durchführung
des jährlichen Aktionsprogramms gebeten.

(2) Ebenfalls nach dem Verfahren des Artikels 10 Absatz 2
werden Hilfsprogramme für die Bundesrepublik Jugoslawien
beschlossen, die im jährlichen Aktionsprogramm nicht
enthalten sind, weil sie nicht von der Agentur umgesetzt
werden.

(1) Siehe Seite 7 dieses Amtsblatts.
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Artikel 5

(1) Die Wahrung der demokratischen und rechtsstaatlichen
Grundsätze, der Menschenrechte, der Rechte der Minderheiten
und der Grundfreiheiten ist ein wesentliches Element für die
Durchführung dieser Verordnung sowie eine Voraussetzung für
die Gewährung der Gemeinschaftshilfe. Bei Nichteinhaltung
dieser Grundsätze kann der Rat auf Vorschlag der Kommission
mit qualifizierter Mehrheit geeignete Maßnahmen beschließen.

(2) Für die Gemeinschaftshilfe gelten ferner die vom Rat in
seinen Schlussfolgerungen vom 29. April 1997 festgelegten
Bedingungen, insbesondere was die Verpflichtung der Empfän-
gerländer anbelangt, demokratische, wirtschaftliche und institu-
tionelle Reformen einzuleiten.

Artikel 6

(1) Die Gemeinschaftshilfe wird in Form nichtrückzahlbarer
Zuschüsse gewährt.

(2) Die Finanzmittel der Gemeinschaft können zur Deckung
der Ausgaben für die Vorbereitung, Durchführung, Betreuung,
Überwachung und Bewertung der Projekte und Programme
einschließlich damit zusammenhängender Informationskosten
verwendet werden.

(3) Die Gemeinschaftsmittel können für Kofinanzierungen
gewährt werden; wo immer möglich, sollten solche Kofinanzie-
rungen angestrebt werden. Bei der Kofinanzierung von Investi-
tionsvorhaben, die mit Hilfe von verbürgten Darlehen der
Europäischen Investitionsbank finanziert werden, können die
Gemeinschaftsmittel in Ausnahmefällen in Form von Zinsver-
gütungen bereitgestellt werden.

(4) Die Gemeinschaftsmittel können der Deckung des
Zuschusselements der Beschlüsse über die Bereitstellung einer
außerordentlichen Ad-hoc-Finanzhilfe dienen, die der Rat nach
Artikel 308 des Vertrags fasst.

(5) Steuern, Abgaben und Gebühren sowie der Erwerb von
Immobilien sind von der Finanzierung durch die Gemeinschaft
ausgeschlossen.

Artikel 7

(1) Die Kommission führt die Hilfe der Gemeinschaft nach
Maßgabe der Haushaltsordnung des Rates vom 21. Dezember
1977 für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemein-
schaften (1) durch.

(2) Die Kommission trägt bei ihren Finanzierungsbe-
schlüssen aufgrund dieser Verordnung und bei den Bewer-
tungen gemäß Artikel 12 den in der Haushaltsordnung
genannten Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit der Haushalts-
führung, insbesondere dem Grundsatz der Sparsamkeit und des
Kosten-Nutzen-Verhältnisses, Rechnung.

(3) Die Teilnahme an den Ausschreibungen und Aufträgen
steht allen natürlichen und juristischen Personen der Mitglied-
staaten und der Staaten, die Hilfe im Rahmen dieser Verord-

nung erhalten, wie auch denen der EU-Beitrittsländer zu glei-
chen Bedingungen offen.

Die Teilnahme der Staaten, die Hilfe im Rahmen der
Programme TACIS und MEDA erhalten, an den Ausschrei-
bungen und Aufträgen, wird ebenfalls von der Kommission
von Fall zu Fall genehmigt.

(4) Bei Kofinanzierungen kann die Kommission von Fall zu
Fall Staatsangehörigen anderer Länder die Teilnahme an den
Ausschreibungen und Aufträgen genehmigen.

(5) Die Kommission stellt sicher, dass die Information
betreffend die Ausschreibungen, die Aufträge, die Verträge und
die Finanzierungsabkommen nach dem Anhang dieser Verord-
nung erfolgt.

Artikel 8

(1) Die Finanzierungsbeschlüsse sowie die daraus resultie-
renden Vereinbarungen und Verträge sehen insbesondere eine
Überwachung und eine Finanzkontrolle seitens der Kommis-
sion, unter anderem seitens OLAF, und eine Prüfung durch den
Rechnungshof vor, die gegebenenfalls an Ort und Stelle durch-
geführt werden.

(2) Die Kommission kann Kontrollen und Überprüfungen an
Ort und Stelle auch aufgrund der Verordnung (Euratom, EG)
Nr. 2185/96 durchführen. Die von der Kommission nach dem
Verfahren des Artikels 10 Absatz 2 der vorliegenden Verord-
nung getroffenen Maßnahmen müssen einen angemessenen
Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaft im
Einklang mit der Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2988/95
gewährleisten.

Artikel 9

(1) Finanzierungsbeschlüsse, die nicht unter die Mehrjahres-
richtprogramme und die jährlichen Aktionsprogramme nach
Artikel 3 fallen, werden von der Kommission jeweils nach dem
Verfahren des Artikels 10 Absatz 2 gefasst.

(2) Beschlüsse zur Änderung der Beschlüsse des Absatzes 1
werden von der Kommission gefasst, wenn sie inhaltlich keine
wesentlichen Änderungen gegenüber den Programmen des
Absatzes 1 enthalten und in finanzieller Hinsicht 20 % der für
das Programm oder die Maßnahme vorgesehenen Gesamt-
summe und auf jeden Fall einen Höchstbetrag von 4 Millionen
EUR nicht überschreiten. Der CARDS-Ausschuss des Artikels
10 wird über alle geänderten Beschlüsse unterrichtet.

Artikel 10

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss (nachste-
hend „CARDS-Ausschuss“ genannt) unterstützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 4 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG.

Der Zeitraum nach Artikel 4 Absatz 3 des Beschlusses 1999/
468/EG wird auf 45 Tage festgesetzt.

(3) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.(1) ABl. L 356 vom 31.12.1977, S. 1.
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(4) Der Ausschuss kann jede andere diese Verordnung
betreffende Frage prüfen, die ihm von seinem Vorsitzenden —
auch auf Antrag des Vertreters eines Mitgliedstaats — vorgelegt
wird, und zwar insbesondere Fragen, die die Planung der
Maßnahmen und ihre allgemeine Durchführung oder Kofinan-
zierungen betreffen.

Artikel 11

(1) Die Mitgliedstaaten und die Kommission tauschen unter-
einander alle zweckdienlichen Informationen über die von
ihnen geplanten Maßnahmen aus, um die Kohärenz der
Gemeinschaftshilfe zu gewährleisten und ihre Komplementa-
rität und Wirksamkeit zu steigern.

(2) Im Benehmen mit den Mitgliedstaaten und auf der
Grundlage eines gegenseitigen und regelmäßigen — auch an
Ort und Stelle durchzuführenden — Informationsaustauschs
insbesondere in Bezug auf die Unterlagen betreffend den
Strategierahmen, die Mehrjahresrichtprogramme und die jährli-
chen Aktionsprogramme wie auch die Vorbereitung der
Projekte und die Überwachung ihrer Durchführung stellt die
Kommission sicher, dass die von der Gemeinschaft, einschließ-
lich der EIB, und den einzelnen Mitgliedstaaten unternom-
menen Hilfsanstrengungen im Hinblick auf eine stärkere Kohä-
renz und Komplementarität der jeweiligen Kooperationspro-
gramme effizient koordiniert werden. Zudem fördert die
Kommission die Koordinierung und die Zusammenarbeit mit
den internationalen Finanzeinrichtungen, den Kooperationspro-
grammen der Vereinten Nationen und den übrigen Gebern. Die
konkreten Einzelheiten der Koordinierung an Ort und Stelle
werden in Leitlinien festgelegt, die vom CARDS-Ausschuss
gebilligt werden.

Artikel 12

Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem
Rat alljährlich einen Bericht über den Stand der Gemeinschafts-
hilfe vor. Dieser Bericht gibt Aufschluss über die im Berichts-
zeitraum finanzierten Maßnahmen wie auch über die Ergeb-
nisse der Überwachungstätigkeit und enthält eine Gesamtbe-
wertung der Ergebnisse der Durchführung des Strategierah-
mens, der Mehrjahresrichtprogramme und der jährlichen Akti-
onsprogramme nach Artikel 3.

Artikel 13

(1) Der Rat überprüft diese Verordnung vor dem 31.
Dezember 2004.

(2) Im Hinblick darauf unterbreitet die Kommission dem Rat
spätestens zum 30. Juni 2004 einen Bewertungsbericht mit
Vorschlägen zum weiteren Vorgehen im Rahmen dieser
Verordnung und, soweit erforderlich, mit Vorschlägen zu ihrer
Änderung.

Artikel 14

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 1628/96 wird aufgehoben.

(2) Im Anhang der Verordnung (EWG) Nr. 3906/89 werden
die Worte „Bosnien-Herzegowina“, „Albanien“, „Kroatien“,
„ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien“ und „Jugosla-
wien“ gestrichen.

Artikel 15

Die Verordnung (EG) Nr. 3906/89 und Nr. 1628/96 gelten
jedoch weiterhin für die Projekte und/oder Programme, bei
denen die Verfahren zur Erwirkung eines Finanzierungsbe-

schlusses der Kommission zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der
vorliegenden Verordnung eingeleitet, aber noch nicht abge-
schlossen wurden.

Artikel 16

Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1360/90 erhält
folgende Fassung:

„Mit dieser Verordnung wird die Europäische Stiftung für
Berufsbildung (nachstehend ‚Stiftung‘ genannt) errichtet, die
zur Weiterentwicklung der Berufsbildungssysteme nachste-
hender Länder beitragen soll:

— der mittel- und osteuropäischen Länder, die der Rat in
der Verordnung (EWG) Nr. 3906/89 oder in später
verabschiedeten einschlägigen Rechtsakten als für eine
Wirtschaftshilfe in Betracht kommend bezeichnet,

— der aus der ehemaligen Sowjetunion hervorgegangenen
unabhängigen Staaten sowie der Mongolei, die Hilfe im
Rahmen des Programms zur Unterstützung der Gesun-
dung und Neubelebung ihrer Wirtschaft gemäß der
Verordnung (Euratom, EG) Nr. 1279/96 oder gemäß
später verabschiedeten einschlägigen Rechtsakten
erhalten,

— der Länder und Gebiete im Mittelmeerraum, die Hilfe
im Rahmen der finanziellen und technischen Begleit-
maßnahmen (MEDA) zur Reform ihrer wirtschaftlichen
und sozialen Strukturen gemäß der Verordnung (EG)
Nr. 1488/96 oder gemäß später verabschiedeten
einschlägigen Rechtsakten erhalten, und

— der unter die Verordnung (EG) Nr. 2666/2000 (*) oder
unter später verabschiedete einschlägige Rechtsakte
fallenden Empfängerländer.

Diese Länder werden nachstehend als ‚in Betracht
kommende Länder‘ bezeichnet.

(*) ABl. L 306 vom 7.12.2000, S. 1.“

Artikel 17

Artikel 1a Absatz 5 Unterabsatz 2 des Beschlusses 97/
256/EG erhält folgende Fassung:

„Finanzierungsbeschlüsse, die sich auf diesen Beschluss
beziehen, werden nach den Verfahren der Verordnung
(EG) Nr. 2666/2000 (*) angenommen.

(*) ABl. L 306 vom 7.12.2000, S. 1.“

Artikel 18

Artikel 2 Absatz 1 des Beschlusses 1999/311/EG erhält
folgende Fassung:

„Tempus III betrifft die Empfängerländer der Verordnung
(EG) Nr. 2666/2000 (*) sowie die aus der ehemaligen
Sowjetunion hervorgegangenen Neuen Unabhängigen
Staaten und die Mongolei, die in der Verordnung (EG,
Euratom) Nr. 99/2000 (**) (die das TACIS-Programm
ersetzt) erfasst sind. Diese Länder werden nachstehend als
‚förderungsberechtigte Länder‘ bezeichnet.

(*) ABl. L 306 vom 7.12.2000, S. 1.
(**) ABl. L 12 vom 18.1.2000, S. 1.“
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Artikel 19

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in
Kraft.

Sie gilt bis zum 31. Dezember 2006.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 5. Dezember 2000.

Im Namen des Rates

Der Präsident

C. PIERRET

ANHANG

Information über die Ausschreibungen, Aufträge und Verträge und Finanzierungsabkommen nach Artikel 7
Absatz 5

1. Im Benehmen mit den Mitgliedstaaten und unter angemessenem Einsatz von Internet stellt die Kommission allen
interessierten Unternehmen, Organisationen und Einrichtungen in der Gemeinschaft auf Anfrage die erforderlichen
Unterlagen zu den allgemeinen Aspekten der Programme nach dieser Verordnung sowie den Voraussetzungen für eine
Beteiligung an diesen Programmen zur Verfügung.

2. Die Kommission übermittelt dem CARDS-Ausschuss und gegebenenfalls dem Verwaltungsrat der Europäischen
Agentur für Wiederaufbau die verabschiedeten Finanzierungsbeschlüsse mit genauen Angaben zu den geplanten
Aufträgen, einschließlich der veranschlagten Beträge, zum Vergabeverfahren und zu den voraussichtlichen Ausschrei-
bungsterminen. Diese genauen Angaben werden ins Internet gestellt.

3. Die Ergebnisse der Ausschreibungen samt Angaben über die Zahl der eingegangenen Angebote sowie Namen und
Anschriften der erfolgreichen Bieter werden im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht und ins Internet
gestellt. Die Kommission leitet dem CARDS-Ausschuss und gegebenenfalls dem Verwaltungsrat der Europäischen
Agentur für Wiederaufbau vierteljährlich detaillierte und spezifische Angaben über die zur Durchführung der
Programme und Projekte nach dieser Verordnung vergebenen Aufträge zu.

4. Die Kommission übermittelt dem CARDS-Ausschuss zwecks Unterrichtung die Finanzierungsabkommen oder gleich-
wertige Unterlagen.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2667/2000 DES RATES
vom 5. Dezember 2000

über die Europäische Agentur für Wiederaufbau

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 308,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (1),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Hilfe für Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kroa-
tien, die Bundesrepublik Jugoslawien und die Ehemalige
Jugoslawische Republik Mazedonien wurde vorwiegend
im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 1628/96 (2) und
der Verordnung (EG) Nr. 3906/89 des Rates vom 18.
Dezember 1989 über Wirtschaftshilfe für bestimmte
Länder in Mittel- und Osteuropa (3) geleistet.

(2) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1628/96 wurde die
Europäische Agentur für Wiederaufbau geschaffen.

(3) Der Rat hat die Verordnung (EG) Nr. 2666/2000 (4)
erlassen, mit der für die Gemeinschaftshilfe zugunsten
dieser Länder ein einheitlicher Rechtsrahmen geschaffen
und die Verordnung (EG) Nr. 1628/96 aufgehoben wird.

(4) Daher ist es angebracht, die Bestimmungen über die
Schaffung und die Funktionsweise der Europäischen
Agentur für Wiederaufbau an die Verordnung (EG) Nr.
2666/2000 anzupassen und in eine neue Verordnung zu
übernehmen und dabei die notwendigen Änderungen
vorzunehmen.

(5) Der Europäische Rat hob auf seiner Tagung in Feira am
19. und 20. Juni 2000 hervor, dass der Agentur als
Durchführungsinstanz des zukünftigen Programms
CARDS erlaubt sein sollte, ihr Potential voll zu nutzen,
um die vom Europäischen Rat in Köln (3. und 4. Juni
1999) gesetzten Ziele zu erreichen.

(6) Befugnisse für die Annahme dieser Verordnung sind im
Vertrag nur in Artikel 308 enthalten —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Kommission kann die Durchführung der in der Verord-
nung (EG) Nr. 2666/2000 vorgesehene Gemeinschaftshilfe

zugunsten der Bundesrepublik Jugoslawien einer Agentur über-
tragen.

Zu diesem Zweck wird die Europäische Agentur für Wieder-
aufbau, nachstehend „Agentur“ genannt, mit dem Ziel
geschaffen, diese Gemeinschaftshilfe durchzuführen.

Artikel 2

(1) Zur Erreichung des in Artikel 1 Absatz 2 genannten
Ziels führt die Agentur im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und
im Einklang mit den Beschlüssen der Kommission folgende
Tätigkeiten aus:

a) Sammlung und Analyse von Informationen — und deren
Übermittlung an die Kommission — über:

i) die Kriegsschäden, den Bedarf im Zusammenhang mit
dem Wiederaufbau und der Rückkehr der Flüchtlinge
und Vertriebenen sowie die diesbezüglichen
Maßnahmen der Regierungen, der kommunalen und
regionalen Behörden und der Staatengemeinschaft;

ii) den dringenden Bedarf der betroffenen Bevölkerung
unter Berücksichtigung der vorherigen Vertreibung und
der Rückkehrmöglichkeiten für die Betroffenen;

iii) die Bereiche und geographischen Gebiete, die vorrangig
einer dringenden Hilfe durch die Staatengemeinschaft
bedürfen.

b) Erarbeitung von Programmentwürfen für den Wiederaufbau
der Bundesrepublik Jugoslawien und die Rückkehr der
Flüchtlinge und Vertriebenen gemäß den von der Kommis-
sion ausgegebenen Leitlinien.

c) Durchführung der Gemeinschaftshilfe nach Artikel 1, wenn
möglich in Zusammenarbeit mit der örtlichen Bevölkerung,
wobei nötigenfalls im Ausschreibungsverfahren ausgewählte
Unternehmer heranzuziehen sind. Zu diesem Zweck kann
die Kommission der Agentur alle Aufgaben übertragen, die
mit der Durchführung der in Buchstabe b) genannten
Programme zusammenhängen, insbesondere:

i) Ausarbeitung der Leistungsbeschreibungen;

ii) Vorbereitung und Auswertung der Ausschreibungen;

iii) Unterzeichnung der Verträge;

iv) Abschluss von Finanzierungsabkommen;

v) Auftragsvergabe gemäß dieser Verordnung;

vi) Evaluierung der in Buchstabe b) genannten Projekte;

vii) Überwachung der Durchführung der in Buchstabe b)
genannten Projekte;

viii) Zahlungen.

(1) Stellungnahme vom 15.11.2000 (noch nicht im Amtsblatt veröffent-
licht).

(2) ABl. L 204 vom 14.8.1996, S. 1. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 2454/1999 (ABl. L 299 vom
20.11.1999, S. 1).

(3) ABl. L 375 vom 23.12.1989, S. 11. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1266/1999 (ABl. L 161 vom
26.6.1999, S. 68).

(4) Siehe Seite 1 dieses Amtsblatts.
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(2) Der in Artikel 4 genannte Verwaltungsrat wird über die
Ausführung der in Absatz 1 genannten Aufgaben unterrichtet.
Er verabschiedet gegebenenfalls Empfehlungen, die der
Kommission zugeleitet und dem mit Artikel 10 der Verord-
nung (EG) Nr. 2666/2000 eingesetzten CARDS-Ausschuss zur
Kenntnis gebracht werden.

(3) Unbeschadet etwaiger Maßnahmen, die im Rahmen der
der Agentur nach Artikel 1 übertragenen Befugnisse kofinan-
ziert werden, kann die Agentur Wiederaufbauprogramme,
Programme zur Wiederherstellung der Bürgergesellschaft und
der Rechtsstaatlichkeit sowie Programme zur Rückkehr von
Flüchtlingen und Vertriebenen durchführen, die ihr insbeson-
dere im Rahmen der Zusammenarbeit der Kommission mit der
Weltbank, den internationalen Finanzeinrichtungen und der
Europäischen Investitionsbank (EIB) von den Mitgliedstaaten
und anderen Gebern übertragen werden.

Bei der Durchführung dieser Programme müssen folgende
Bedingungen erfüllt sein:

a) Die Finanzierung wird in vollem Umfang von den anderen
Gebern getragen;

b) die Finanzierung schließt auch die Übernahme der anfal-
lenden Verwaltungskosten ein;

c) ihre Dauer muss dem in Artikel 14 für die Auflösung der
Agentur festgesetzten Termin Rechnung tragen.

(4) Die Kommission kann die Agentur darüber hinaus mit
der Überwachung, vor allem der Kontrolle, der Evaluierung und
der Prüfung der Maßnahmen beauftragen, die im Rahmen der
Verordnung (EG) Nr. 1080/2000 (1) zur Unterstützung der UN-
Übergangsverwaltung für das Kosovo (UNMIK) beschlossen
werden.

Artikel 3

Die Agentur besitzt Rechtspersönlichkeit. In allen Mitglied-
staaten besitzt sie die dort juristischen Personen nach natio-
nalem Recht zuerkannte Rechts- und Geschäftsfähigkeit in
vollem Umfang. Sie kann insbesondere bewegliches und unbe-
wegliches Vermögen erwerben und veräußern sowie vor
Gericht auftreten. Die Agentur ist eine gemeinnützige Organi-
sation.

Die Agentur kann Einsatzzentralen einrichten, die mit weitge-
hender Verwaltungsautonomie ausgestattet sind.

Die Infrastruktur der Agentur wird am Sitz der Agentur in
Thessaloniki eingerichtet.

Artikel 4

(1) Die Agentur hat einen Verwaltungsrat, der sich aus je
einem Vertreter der Mitgliedstaaten und zwei Vertretern der
Kommission zusammensetzt.

(2) Die Vertreter der Mitgliedstaaten werden von den betref-
fenden Mitgliedstaaten ernannt. Sie werden von diesen
aufgrund ihrer einschlägigen Qualifikation und Erfahrung im
Hinblick auf die Tätigkeit der Agentur ausgewählt.

(3) Die Amtszeit der Vertreter beträgt dreißig Monate.

(4) Den Vorsitz im Verwaltungsrat führt die Kommission.
Der Vorsitzende nimmt an der Abstimmung nicht teil.

(5) Die EIB ernennt einen Beobachter, der an der Abstim-
mung nicht teilnimmt.

(6) Der Verwaltungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung.

(7) Die Vertreter der Mitgliedstaaten und der Kommission
haben im Verwaltungsrat jeweils eine Stimme.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Zweidrittel-
Mehrheit gefasst.

(8) Der Verwaltungsrat legt die für die Agentur geltende
Sprachenregelung einstimmig fest.

(9) Der Vorsitzende beruft den Verwaltungsrat je nach
Bedarf, mindestens aber einmal pro Vierteljahr ein. Er beruft
ihn außerdem auf Antrag des Direktors der Agentur oder auf
Antrag einer mindestens einfachen Mehrheit der Verwaltungs-
ratsmitglieder ein.

(10) Der Verwaltungsrat wird von dem Direktor über den
Strategierahmen, das Mehrjahresprogramm und das jährliche
Aktionsprogramm, die in Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung
(EG) Nr. 2666/2000 genannt sind und in die sich die Gemein-
schaftshilfe für die Bundesrepublik Jugoslawien einfügt, sowie
über das Verzeichnis der durchzuführenden Projekte unter-
richtet.

(11) Der Direktor erstattet dem Verwaltungsrat in regelmä-
ßigen Abständen über den Stand der Durchführung der
Projekte Bericht. Der Verwaltungsrat kann bei dieser Gelegen-
heit Empfehlungen verabschieden, die Folgendes betreffen:

a) die Bedingungen für die Durchführung und die Fertigstel-
lung der Projekte,

b) die etwaige Anpassung der in der Durchführung befindli-
chen Projekte,

c) einzelne Projekte von gegebenenfalls besonderer Empfind-
lichkeit.

(12) Der Direktor erstattet dem Verwaltungsrat in regelmä-
ßigen Abständen Bericht über die Arbeitsweise und die Tätig-
keiten der gemäß Artikel 3 eingerichteten Einsatzzentralen. Der
Verwaltungsrat kann einschlägige Empfehlungen verab-
schieden.

(13) Auf Vorschlag des Direktors entscheidet der Verwal-
tungsrat über

a) die Einzelheiten der Evaluierung der Durchführung und
Fertigstellung der Projekte;

b) die von den in Artikel 2 Absatz 3 genannten anderen
Gebern vorgeschlagenen Programme, die für eine Durchfüh-
rung durch die Agentur in Betracht kommen;

c) die Festlegung des mehrjährigen vertraglichen Rahmens für
die Durchführung der in Artikel 1 Absatz 3 der Verordnung
(EG) Nr. 2666/2000 genannten Hilfe mit der für die Verwal-
tung des Kosovo zuständigen Interimsbehörde;

d) die Teilnahme von Vertretern der Länder und Organisa-
tionen, die der Agentur die Durchführung ihrer Programme
übertragen, an den Verwaltungsratssitzungen als Beob-
achter;

e) die Einrichtung neuer Einsatzzentralen gemäß Artikel 3
Absatz 2.(1) ABl. L 122 vom 24.5.2000, S. 27.
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(14) Der Verwaltungsrat legt der Kommission spätestens am
31. März eines jeden Jahres den Entwurf des Jahresberichts
über die von der Agentur im Vorjahr ausgeübte Tätigkeit sowie
über deren Finanzierung vor.

Die Kommission nimmt den Jahresbericht an und legt ihn dem
Europäischen Parlament und dem Rat vor.

Artikel 5

(1) Der Direktor der Agentur wird vom Verwaltungsrat auf
Vorschlag der Kommission für dreißig Monate ernannt. Er kann
nach demselben Verfahren seines Amtes enthoben werden.

Der Direktor hat folgende Aufgaben:

a) Erstellung des Entwurfs für das in Artikel 4 Absatz 1 Buch-
stabe b) der Verordnung (EG) Nr. 2666/2000 genannte
jährliche Aktionsprogramm und seine Durchführung;

b) Vorbereitung und Organisation der Arbeit des Verwaltungs-
rates sowie dessen regelmäßige Unterrichtung;

c) Unterrichtung des Verwaltungsrates über die Ausschrei-
bungen, Aufträge und Verträge;

d) laufende Verwaltung der Agentur;

e) Erstellung der Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben
sowie die Ausführung des Haushaltsplans der Agentur;

f) Erstellung und Veröffentlichung der in dieser Verordnung
vorgesehenen Berichte;

g) Regelung aller Personalfragen;

h) Umsetzung der Beschlüsse des Verwaltungsrates und der
Leitlinien für die Tätigkeit der Agentur.

(2) Der Direktor legt dem Verwaltungsrat Rechenschaft über
seine Tätigkeit ab und nimmt an dessen Sitzungen teil.

(3) Der Direktor ist der gesetzliche Vertreter der Agentur.

(4) Der Direktor hat die Befugnis zur Einstellung des Perso-
nals.

(5) Der Direktor legt dem Europäischen Parlament einen
vierteljährlichen Tätigkeitsbericht vor.

Artikel 6

(1) Sämtliche Einnahmen und Ausgaben der Agentur
werden für jedes Haushaltsjahr, das dem Kalenderjahr entspre-
chen muss, veranschlagt und im Haushaltsplan der Agentur,
der auch einen Stellenplan umfasst, eingesetzt.

(2) Der Haushaltsplan ist in Einnahmen und Ausgaben
ausgeglichen.

(3) Die Einnahmen der Agentur umfassen unbeschadet
anderer Finanzmittel einen Zuschuss der Gemeinschaft aus dem
Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union, Zahlungen für
erbrachte Dienstleistungen sowie Mittel sonstiger Herkunft.

(4) Der Haushaltsplan enthält außerdem Angaben über die
Mittel, die die Empfängerstaaten selbst zu den von der Agentur
finanziell unterstützten Projekten beisteuern.

Artikel 7

(1) Der Direktor erstellt alljährlich einen Entwurf des Haus-
haltsplans, der die Verwaltungsausgaben und die operativen
Ausgaben der Agentur für das folgende Haushaltsjahr umfasst;
er legt diesen Entwurf dem Verwaltungsrat vor.

(2) Auf dieser Grundlage nimmt der Verwaltungsrat spätes-
tens am 15. Februar eines jeden Jahres einen Entwurf des
Haushaltsplans für die Agentur an und unterbreitet ihn der
Kommission.

(3) Die Kommission prüft den Entwurf des Haushaltsplans
für die Agentur unter Berücksichtigung ihrer Prioritäten und
der allgemeinen finanziellen Leitlinien für die Gemeinschafts-
hilfe zum Wiederaufbau der Bundesrepublik Jugoslawien.

Auf dieser Grundlage setzt sie im Rahmen des vorgeschlagenen,
für die Gemeinschaftshilfe zugunsten der Bundesrepublik Jugo-
slawien erforderlichen Gesamtbetrags den vorläufigen Jahres-
beitrag zum Haushalt der Agentur fest, der in den Vorentwurf
des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union einzusetzen
ist.

(4) Nach Stellungnahme der Kommission genehmigt der
Verwaltungsrat zu Beginn eines jeden Haushaltsjahres den
Haushaltsplan der Agentur und passt ihn unter Berücksichti-
gung der an die Agentur gezahlten Beiträge sowie der Mittel
sonstiger Herkunft an. Im Haushaltsplan sind außerdem Zahl,
Besoldungsgruppe und Laufbahngruppe der von der Agentur in
dem betreffenden Haushaltsjahr beschäftigten Bediensteten
aufgeführt.

(5) Aus Gründen der Haushaltstransparenz werden Mittel,
die nicht aus dem Gemeinschaftshaushalt stammen, bei den
Einnahmen der Agentur gesondert eingesetzt. Auf der Ausga-
benseite werden die Verwaltungs- und Personalkosten deutlich
getrennt von den Betriebskosten für die in Artikel 2 Absatz 3
Unterabsatz 1 genannten Programme ausgewiesen.

Artikel 8

(1) Der Direktor führt den Haushaltsplan der Agentur aus.

(2) Die Finanzkontrolle wird von den zuständigen Dienst-
stellen der Kommission vorgenommen.

(3) Der Direktor legt spätestens am 31. März eines jeden
Jahres der Kommission, dem Verwaltungsrat und dem Rech-
nungshof die detaillierte Rechnung über sämtliche Einnahmen
und Ausgaben der Agentur im vorausgegangenen Haushaltsjahr
vor.

Der Rechnungshof prüft die Rechnung gemäß Artikel 248 des
Vertrags. Er veröffentlicht alljährlich einen Bericht über die
Tätigkeiten der Agentur.

(4) Das Europäische Parlament erteilt dem Direktor auf
Empfehlung des Rates Entlastung für die Ausführung des Haus-
haltsplans der Agentur.
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Artikel 9

Der Verwaltungsrat nimmt im Einvernehmen mit der Kommis-
sion und nach Stellungnahme des Rechnungshofs die Haus-
haltsordnung der Agentur an, die insbesondere das Verfahren
für die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der
Agentur im Einklang mit Artikel 142 der Haushaltsordnung
vom 21. Dezember 1977 für den Gesamthaushaltsplan der
Europäischen Gemeinschaften (1) umfasst.

Artikel 10

Das Personal der Agentur unterliegt den Vorschriften und
Regelungen für die Beamten und sonstigen Bediensteten der
Europäischen Gemeinschaften. Der Verwaltungsrat legt im
Einvernehmen mit der Kommission die erforderlichen Durch-
führungsbestimmungen fest.

Das Personal der Agentur besteht aus einer streng begrenzten
Zahl von Beamten, die von der Kommission oder den Mitglied-
staaten für leitende Funktionen abgestellt oder abgeordnet
werden. Das übrige Personal besteht aus anderen Bediensteten,
die die Agentur für eine begrenzte Dauer einstellt, welche
streng dem Bedarf entspricht.

Artikel 11

Die für das Funktionieren der Agentur erforderlichen Überset-
zungsdienste werden grundsätzlich vom Übersetzungszentrum
der Institutionen der Europäischen Union bereitgestellt.

Artikel 12

Der Verwaltungsrat beschließt über den Beitritt der Agentur zur
Interinstitutionellen Vereinbarung über die internen Untersu-
chungen des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung
(OLAF). Er erlässt die für die Durchführung der internen Unter-
suchungen des OLAF notwendigen Vorschriften.

In den Finanzierungsbeschlüssen sowie den sich daraus erge-
benden Durchführungsverträgen und -instrumenten ist
ausdrücklich festgelegt, dass der Rechnungshof und das OLAF
erforderlichenfalls bei den Empfängern der Agenturmittel sowie

bei den Stellen, die die Mittel verteilen, eine Kontrolle an Ort
und Stelle durchführen können.

Artikel 13

(1) Die vertragliche Haftung der Agentur richtet sich nach
dem für den betreffenden Vertrag anwendbaren Recht.

(2) Hinsichtlich der außervertraglichen Haftung kommt die
Agentur nach den den Rechtsordnungen aller Mitgliedstaaten
gemeinsamen allgemeinen Rechtsgrundsätzen für Schäden auf,
die sie selbst oder ihre Bediensteten in Ausübung ihrer Tätigkeit
verursachen.

In Streitfällen betreffend Schadensersatz entscheidet der
Gerichtshof.

(3) Die persönliche Haftung der Bediensteten gegenüber der
Agentur ist durch die für sie geltenden Beschäftigungsbedin-
gungen geregelt.

Artikel 14

Die Kommission unterbreitet dem Rat einen Vorschlag zur
Auflösung der Agentur, wenn sie der Auffassung ist, dass die
Agentur ihr Mandat im Sinne des Artikels 1 erfüllt hat. In
jedem Falle unterbreitet die Kommission dem Rat spätestens
am 30. Juni 2004 einen Evaluierungsbericht über die Anwen-
dung dieser Verordnung sowie einen Vorschlag bezüglich des
Statuts der Agentur.

Artikel 15

Die Kommission kann der Agentur die Durchführung der
Gemeinschaftshilfe übertragen, die zugunsten der Bundesrepu-
blik Jugoslawien im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 1628/96
beschlossen wurde.

Artikel 16

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt bis zum 31. Dezember 2004.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen zu Brüssel am 5. Dezember 2000.

Im Namen des Rates

Der Präsident

C. PIERRET

(1) ABl. L 356 vom 31.12.1977, S. 1.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2668/2000 DER KOMMISSION
vom 6. Dezember 2000

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der Kommission
vom 21. Dezember 1994 mit Durchführungsbestimmungen
zur Einfuhrregelung für Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1498/98 (2), insbesondere auf
Artikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der
Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien
sind in der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in

ihrem Anhang angeführten Erzeugnisse und Zeiträume
festgelegt.

(2) In Anwendung der genannten Kriterien sind die im
Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 genannten
pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 7. Dezember 2000 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 6. Dezember 2000

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 337 vom 24.12.1994, S. 66.
(2) ABl. L 198 vom 15.7.1998, S. 4.
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 6. Dezember 2000 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die
Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler
Einfuhrpreis

0702 00 00 052 113,1
204 80,2
999 96,7

0707 00 05 624 195,0
628 128,8
999 161,9

0709 90 70 052 90,1
204 37,8
999 63,9

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50 052 57,1
204 46,0
388 43,0
999 48,7

0805 20 10 052 77,1
204 71,6
999 74,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90 052 66,0

999 66,0
0805 30 10 052 77,9

600 60,4
999 69,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 400 81,4
404 83,3
999 82,3

0808 20 50 052 73,6
064 55,8
400 91,4
720 129,7
999 87,6

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2543/1999 der Kommission (ABl. L 307 vom 2.12.1999,
S. 46). Der Code „999“ steht für „Verschiedenes“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2669/2000 DER KOMMISSION
vom 6. Dezember 2000

zur Festsetzung des Höchstbetrags der Ausfuhrerstattung für Weißzucker für die im Rahmen der
Dauerausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1531/2000 durchgeführte 19. Teilausschreibung

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2038/1999 des Rates
vom 13. September 1999 über die gemeinsame Marktorgani-
sation für Zucker (1), geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1527/2000 der Kommission (2), insbesondere auf Artikel 18
Absatz 5 zweiter Unterabsatz Buchstabe b),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1531/2000 der
Kommission vom 13. Juli 2000 betreffend eine Dauer-
ausschreibung für die Festsetzung von Abschöpfungen
und/oder Erstattungen bei der Ausfuhr von Weiß-
zucker (3), werden Teilausschreibungen für die Ausfuhr
dieses Zuckers durchgeführt.

(2) Gemäß Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
1531/2000 ist gegebenenfalls ein Höchstbetrag der
Ausfuhrerstattung für die betreffende Teilausschreibung
insbesondere unter Berücksichtigung der Lage und der

voraussichtlichen Entwicklung des Zuckermarktes in der
Gemeinschaft sowie des Weltmarktes festzusetzen.

(3) Nach Prüfung der Angebote sind für die 19. Teilaus-
schreibung die in Artikel 1 genannten Bestimmungen
festzulegen.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Zucker —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1531/2000 durchge-
führte 19. Teilausschreibung für Weißzucker wird eine
Ausfuhrerstattung von höchstens 42,578 EUR/100 kg festge-
setzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 7. Dezember 2000 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 6. Dezember 2000

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 252 vom 25.9.1999, S. 1.
(2) ABl. L 175 vom 14.7.2000, S. 59.
(3) ABl. L 175 vom 14.7.2000, S. 69.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2670/2000 DER KOMMISSION
vom 6. Dezember 2000

zur Festsetzung der repräsentativen Preise und der zusätzlichen Einfuhrzölle für Melasse im
Zuckersektor

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2038/1999 des Rates
vom 13. September 1999 über die gemeinsame Marktorgani-
sation für Zucker (1), geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1527/2000 der Kommission (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1422/95 der Kommission
vom 23. Juni 1995 mit Durchführungsbestimmungen für die
Einfuhr von Melasse im Zuckersektor und zur Änderung der
Verordnung (EWG) Nr. 785/68 (3), insbesondere auf Artikel 1
Absatz 2 und Artikel 3 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1422/95 wird der cif-
Preis bei der Einfuhr von Melasse, im folgenden „reprä-
sentativer Preis“ genannt, nach Maßgabe der Verordnung
(EWG) Nr. 785/68 der Kommission (4) bestimmt. Dieser
Preis gilt für die Standardqualität gemäß Artikel 1 der
genannten Verordnung.

(2) Der repräsentative Preis für Melasse wird für einen
Grenzübergangsort der Gemeinschaft, in diesem Fall
Amsterdam, festgesetzt. Der Preis muss auf der Grund-
lage der günstigsten Einkaufsmöglichkeiten auf dem
Weltmarkt unter Berücksichtigung der nach Maßgabe
der etwaigen Qualitätsunterschiede gegenüber der Stan-
dardqualität berichtigten Notierungen oder Preise dieses
Marktes berechnet werden. Die Standardqualität für
Melasse ist in der Verordnung (EWG) Nr. 785/68 festge-
legt.

(3) Zur Feststellung der günstigsten Einkaufsmöglichkeiten
auf dem Weltmarkt müssen alle Informationen betref-
fend die Angebote auf dem Weltmarkt, die auf den
wichtigen Märkten in Drittländern festgestellten Preise
und die Verkaufsabschlüsse im Rahmen des internatio-
nalen Handels berücksichtigt werden, die die Kommis-
sion von den Mitgliedstaaten erhält bzw. die ihr aus
eigenen Quellen vorliegen. Bei dieser Feststellung gemäß
Artikel 7 der Verordnung (EWG) Nr. 785/68 ist es
möglich, den Durchschnitt mehrerer Preise zugrunde zu
legen, soweit dieser Durchschnitt für die tatsächliche
Markttendenz als repräsentativ gelten kann.

(4) Nicht berücksichtigt werden die Informationen, wenn
die Ware nicht gesund und von handelsüblicher Qualität
ist oder wenn der Angebotspreis nur eine geringe, für

den Markt nicht repräsentative Menge betrifft. Außerdem
sind Angebotspreise auszuschließen, die als für die
tatsächliche Markttendenz nicht repräsentativ gelten.

(5) Um vergleichbare Angaben für Melasse der Standardqua-
lität zu erhalten, müssen die Preise je nach Qualität der
angebotenen Melasse nach Maßgabe der in Anwendung
von Artikel 6 der Verordnung (EWG) Nr. 785/68
erzielten Ergebnisse erhöht oder verringert werden.

(6) Ein repräsentativer Preis kann ausnahmsweise während
eines begrenzten Zeitraums auf unveränderter Höhe
beibehalten werden, wenn der Angebotspreis, der als
Grundlage für die vorangegangene Festsetzung des
repräsentativen Preises gedient hat, der Kommission
nicht zur Kenntnis gelangt ist und die vorliegenden,
offenbar für die effektive Markttendenz nicht repräsenta-
tiven Angebotspreise zu plötzlichen und erheblichen
Änderungen des repräsentativen Preises führen würden.

(7) Besteht zwischen dem Auslösungspreis für das fragliche
Erzeugnis und dem repräsentativen Preis ein Unter-
schied, so sind nach Maßgabe von Artikel 3 der Verord-
nung (EG) Nr. 1422/95 zusätzliche Einfuhrzölle festzu-
setzen. Bei Aussetzung der Einfuhrzölle gemäß Artikel 5
der Verordnung (EG) Nr. 1422/95 sind für diese Zölle
besondere Beträge festzusetzen.

(8) Aus der Anwendung dieser Bestimmungen ergibt sich,
dass die repräsentativen Preise und die zusätzlichen Zölle
bei der Einfuhr der betreffenden Erzeugnisse nach
Maßgabe des Anhangs dieser Verordnung festzusetzen
sind.

(9) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Zucker —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die repräsentativen Preise und die zusätzlichen Zölle bei der
Einfuhr der Erzeugnisse des Artikels 1 der Verordnung (EG) Nr.
1422/95 werden entsprechend dem Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 7. Dezember 2000 in Kraft.

(1) ABl. L 252 vom 25.9.1999, S. 1.
(2) ABl. L 175 vom 14.7.2000, S. 59.
(3) ABl. L 141 vom 24.6.1995, S. 12.
(4) ABl. L 145 vom 27.6.1968, S. 12.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 6. Dezember 2000

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

ANHANG

zur Festsetzung der repräsentativen Preise und der zusätzlichen Zölle der Einfuhr von Melasse im Zuckersektor

(in EUR)

KN-Code
Repräsentativer Preis

pro 100 kg Eigengewicht
des Erzeugnisses

Zusätzlicher Zoll
pro 100 kg Eigengewicht

des Erzeugnisses

Bei der Einfuhr
des Erzeugnisses

wegen der Aussetzung gemäß
Artikel 5 der Verordnung

(EG) Nr. 1422/95
anzuwendender Betrag (2)
pro 100 kg Eigengewicht

1703 10 00 (1) 9,05 — 0

1703 90 00 (1) 10,22 — 0

(1) Festsetzung für die Standardqualität gemäß Artikel 1 der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 785/68.
(2) Dieser Betrag ersetzt gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1422/95 den für diese Erzeugnisse festgesetzten Zollsatz des Gemein-

samen Zolltarifs.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2671/2000 DER KOMMISSION
vom 6. Dezember 2000

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Weißzucker und Rohzucker in unverändertem
Zustand

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2038/1999 des Rates
vom 13. September 1999 über die gemeinsame Marktorgani-
sation für Zucker (1), geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1527/2000 der Kommission (2), insbesondere auf Artikel 18
Absatz 5 Unterabsatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Artikel 18 der Verordnung (EG) Nr. 2038/1999
kann der Unterschied zwischen den Notierungen oder
Preisen auf dem Weltmarkt der in Artikel 1 Absatz 1
Buchstabe a) der angeführten Verordnung genannten
Erzeugnisse und den Preisen dieser Erzeugnisse in der
Gemeinschaft durch eine Erstattung bei der Ausfuhr
ausgeglichen werden.

(2) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2038/1999 sind die
Erstattungen für den nicht denaturierten und in unverän-
dertem Zustand ausgeführten Weißzucker und
Rohzucker unter Berücksichtigung der Lage auf dem
Markt der Gemeinschaft und auf dem Weltzuckermarkt
und insbesondere der in Artikel 19 der angeführten
Verordnung genannten Preise und Kostenelemente fest-
zusetzen. Nach demselben Artikel sind zugleich die wirt-
schaftlichen Aspekte der beabsichtigten Ausfuhr zu
berücksichtigen.

(3) Für Rohzucker ist die Erstattung für die Standardqualität
festzusetzen. Diese ist in Artikel 1 der Verordnung
(EWG) Nr. 431/68 des Rates vom 9. April 1968 über die
Bestimmung der Standardqualität für Rohzucker und des
Grenzübergangsorts der Gemeinschaft für die Berech-
nung der cif-Preise für Zucker (3), geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 3290/94 (4), festgelegt worden.
Diese Erstattung ist im übrigen gemäß Artikel 19 Absatz
4 der Verordnung (EG) Nr. 2038/1999 festzusetzen.
Kandiszucker wurde in der Verordnung (EG) Nr. 2135/

95 der Kommission vom 7. September 1995 mit Durch-
führungsvorschriften für die Gewährung von Ausfuhrer-
stattungen im Zuckersektor (5) definiert. Die so berech-
nete Erstattung muss bei aromatisiertem oder gefärbtem
Zucker für dessen Saccharosegehalt gelten und somit für
1 v. H. dieses Gehalts festgesetzt werden.

(4) Die Lage auf dem Weltmarkt oder die besonderen Erfor-
dernisse bestimmter Märkte können es notwendig
machen, die Erstattung für Zucker nach der Bestimmung
in unterschiedlicher Höhe festzusetzen.

(5) In besonderen Fällen kann der Erstattungsbetrag durch
Rechtsakte anderer Art festgesetzt werden.

(6) Die Erstattung wird alle zwei Wochen festgesetzt. Sie
kann zwischenzeitlich geändert werden.

(7) Die Anwendung dieser Regeln auf die gegenwärtige
Marktlage im Zuckersektor und insbesondere die Notie-
rungen und Preise für Zucker in der Gemeinschaft und
auf dem Weltmarkt führt dazu, die im Anhang angege-
benen Erstattungsbeträge festzusetzen.

(8) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Zucker —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Erstattungen bei der Ausfuhr in unverändertem Zustand
der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a) der Verordnung (EG) Nr.
2038/1999 genannten und nicht denaturierten Erzeugnisse
werden wie im Anhang angegeben festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 7. Dezember 2000 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 6. Dezember 2000

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 252 vom 25.9.1999, S. 1.
(2) ABl. L 175 vom 14.7.2000, S. 59.
(3) ABl. L 89 vom 10.4.1968, S. 3.
(4) ABl. L 349 vom 31.12.1994, S. 105. (5) ABl. L 214 vom 8.9.1995, S. 16.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 6. Dezember 2000 zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Weiß-
zucker und Rohzucker in unverändertem Zustand

Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Betrag der Erstattung

1701 11 90 9100 A00 EUR/100 kg 35,16 (1)
1701 11 90 9910 A00 EUR/100 kg 32,39 (1)
1701 11 90 9950 A00 EUR/100 kg (2)
1701 12 90 9100 A00 EUR/100 kg 35,16 (1)
1701 12 90 9910 A00 EUR/100 kg 32,39 (1)
1701 12 90 9950 A00 EUR/100 kg (2)
1701 91 00 9000 A00 in EUR/1 % Saccharose × 100 kg

Reingewicht
0,3822

1701 99 10 9100 A00 EUR/100 kg 38,22
1701 99 10 9910 A00 EUR/100 kg 39,53
1701 99 10 9950 A00 EUR/100 kg 39,53
1701 99 90 9100 A00 in EUR/1 % Saccharose × 100 kg

Reingewicht
0,3822

(1) Dieser Betrag gilt für Rohzucker mit einem Rendementwert von 92 v. H. Wenn der Rendementwert des ausgeführten Rohzuckers von 92
v. H. abweicht, wird der anwendbare Erstattungsbetrag gemäß den Bestimmungen von Artikel 19 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr.
2038/1999 errechnet.

(2) Diese Festsetzung wurde ausgesetzt durch die Verordnung (EWG) Nr. 2689/85 der Kommission (ABl. L 255 vom 26.9.1985, S. 12),
geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 3251/85 (ABl. L 309 vom 21.11.1985, S. 14).

NB: Die Erzeugniscodes sowie die Bestimmungscodes Serie „A“ sind in der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 3846/87
der Kommission (ABl. L 366 vom 24.12.1987, S. 1) festgelegt.
Die Zahlencodes für das Bestimmungsland/-gebiet sind in der Verordnung (EG) Nr. 2543/1999 der Kommission
(ABl. L 307 vom 2.12.1999, S. 46) festgelegt.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2672/2000 DER KOMMISSION
vom 6. Dezember 2000

zur Einstellung der Seehechtfischerei durch Schiffe unter der Flagge Spaniens

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2847/93 des Rates vom
12. Oktober 1993 zur Einführung einer Kontrollregelung für
die Gemeinsame Fischereipolitik (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 2846/98 (2), insbesondere auf Artikel 21
Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In der Verordnung (EG) Nr. 2742/1999 des Rates vom
17. Dezember 1999 zur Festlegung der zulässigen
Gesamtfangmengen und entsprechender Fangbedin-
gungen für bestimmte Fischbestände oder -bestands-
gruppen in den Gemeinschaftsgewässern sowie für
Gemeinschaftsschiffe in Gewässern mit Fangbeschrän-
kungen (2000) und zur Änderung der Verordnung (EG)
Nr. 66/98 (3), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 2517/2000 (4), sind für das Jahr 2000 Quoten
für Seehecht vorgegeben.

(2) Um die Einhaltung der Fangbeschränkungen für quoten-
gebundene Bestände zu gewährleisten, muss die
Kommission den Zeitpunkt festsetzen, zu dem die zuge-
teilte Quote aufgrund der Fänge der Fischereifahrzeuge
unter der Flagge eines Mitgliedstaats als ausgeschöpft
gilt.

(3) Nach den der Kommission übermittelten Angaben haben
die Seehechtfänge in den Gewässern des ICES-Gebiets
VIIIabde durch Schiffe, die die Flagge Spaniens führen
oder in Spanien registriert sind, die für 2000 zugeteilte
Quote erreicht. Spanien hat die Befischung dieses
Bestands ab 30. November 2000 verboten. Es empfiehlt
sich daher, dieses Datum zu übernehmen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Aufgrund der Seehechtfänge in den Gewässern des ICES-
Gebiets VIIIabde durch Schiffe, die die Flagge Spaniens führen
oder in Spanien registriert sind, gilt die Spanien für 2000
zugeteilte Quote als erschöpft.

Die Fischerei auf Seehecht in den Gewässern des ICES-Gebiets
VIIIabde durch Schiffe, die die Flagge Spaniens führen oder in
Spanien registriert sind, sowie die Aufbewahrung an Bord, das
Umladen und Anlanden von Fängen aus diesem Bestand, die
von den genannten Schiffen nach Beginn der Anwendung
dieser Verordnung getätigt werden, sind verboten.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt mit Wirkung vom 30. November 2000.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 6. Dezember 2000

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 261 vom 20.10.1993, S. 1.
(2) ABl. L 358 vom 31.12.1998, S. 5.
(3) ABl. L 341 vom 31.12.1999, S. 1.
(4) ABl. L 290 vom 17.11.2000, S. 3.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2673/2000 DER KOMMISSION
vom 6. Dezember 2000

mit Durchführungsbestimmungen zu dem in der Verordnung (EG) Nr. 2475/2000 des Rates vorge-
sehenen Zollkontingent für Rindfleisch für die Republik Slowenien

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1254/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für
Rindfleisch (1), insbesondere auf Artikel 32 Absatz 1,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2475/2000 des Rates
vom 7. November 2000 über Zugeständnisse in Form von
gemeinschaftlichen Zollkontingenten für bestimmte landwirt-
schaftliche Erzeugnisse und über die autonome, befristete
Anpassung bestimmter Zugeständnisse für landwirtschaftliche
Erzeugnisse gemäß dem Europa-Abkommen mit Slowenien (2),
insbesondere auf Artikel 1 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2475/2000 wird ein
Zollkontingent für Rindfleisch zu ermäßigtem Zollsatz
eröffnet. Es ist notwendig, die Durchführungsbestim-
mungen über mehrere Jahre für jeweils am 1. Januar
beginnende Zeiträume von zwölf Monaten, nachstehend
„Einfuhrjahre“ genannt, festzulegen. Zu diesem Zweck
empfiehlt sich, die in der Vergangenheit im Rahmen
dieses Kontingents bereits verwendeten Jahresvorgaben
zu übernehmen.

(2) Damit die Einfuhren im Rahmen der vorgesehenen
Menge regelmäßig verlaufen, sollte diese auf mehrere
Zeitabschnitte verteilt werden.

(3) Die Kontingentregelung sollte anhand von Einfuhrli-
zenzen verwaltet werden. Zu diesem Zweck sind insbe-
sondere die Antragstellung zu regeln und die Angaben
festzulegen, welche die Anträge und Lizenzen enthalten
müssen, gegebenenfalls abweichend von oder ergänzend
zu den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1291/
2000 der Kommission vom 9. Juni 2000 mit gemein-
samen Durchführungsvorschriften für Einfuhr- und
Ausfuhrlizenzen sowie Vorausfestsetzungsbeschei-
nigungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse (3), und der
Verordnung (EG) Nr. 1445/95 der Kommission vom 26.
Juni 1995 mit Durchführungsvorschriften für Einfuhr-
und Ausfuhrlizenzen für Rindfleisch und zur Aufhebung
der Verordnung (EWG) Nr. 2377/80 (4), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1659/2000 (5).
Außerdem empfiehlt es sich, dass die Lizenzen nach
einer Prüfungsfrist erteilt werden und gegebenenfalls ein
einheitlicher Kürzungsprozentsatz angewendet wird.

(4) Wegen der im Rahmen dieser Einfuhrregelung mögli-
chen Spekulationsgeschäfte im Rindfleischsektor sind für
die Inanspruchnahme der Regelung durch die Wirt-

schaftsbeteiligten klare Vorschriften festzulegen. Um die
Einhaltung dieser Bedingungen kontrollieren zu können,
müssen die Anträge in dem Mitgliedstaat eingereicht
werden, in dem der Einführer in das
Mehrwertsteuerregister eingetragen ist.

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Rindfleisch —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Auf mehrjähriger Grundlage jeweils für den Zeitraum
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember desselben Jahres, nach-
stehend „Einfuhrjahr“ genannt, können gemäß den Bestim-
mungen dieser Verordnung in Anhang I genannte Erzeugnisse
mit Ursprung in der Republik Slowenien im Rahmen des in der
Verordnung (EG) Nr. 2475/2000 vorgesehenen Zollkontin-
gents eingeführt werden.

(2) Für dieses Kontingent, das die laufende Nummer
09.4082 trägt, werden die jährliche Erzeugnismenge und der
präferenzielle Zollsatz für jedes Einfuhrjahr in Anhang I festge-
setzt.

Artikel 2

(1) Die in Artikel 1 genannte Menge wird wie folgt auf das
Einfuhrjahr verteilt:

— 50 % im Zeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni,
— 50 % im Zeitraum vom 1. Juli bis 31. Dezember.

(2) Sind die Mengen, für die im betreffenden Einfuhrjahr
Anträge auf Einfuhrlizenzen für den ersten Zeitraum gemäß
Absatz 1 gestellt werden, geringer als die verfügbare Menge, so
wird die Restmenge der für den folgenden Zeitraum verfüg-
baren Menge hinzugefügt.

Artikel 3

(1) Für die Einfuhrlizenzen im Rahmen der Kontingentrege-
lung gilt Folgendes:

a) Der Antragsteller muss eine natürliche oder juristische
Person sein, die bei der Antragstellung den zuständigen
Behörden des betreffenden Mitgliedstaats nachweisen muss,
dass sie im Laufe der zwölf Monate vor dem betreffenden
Einfuhrjahr mindestens einen Geschäftsvorgang im Rind-
fleischhandel mit Drittländern getätigt hat, und die in das
Mehrwertsteuerverzeichnis eines Mitgliedstaats eingetragen
ist.

(1) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 21.
(2) ABl. L 286 vom 11.11.2000, S. 15.
(3) ABl. L 152 vom 24.6.2000, S. 1.
(4) ABl. L 143 vom 27.6.1995, S. 35.
(5) ABl. L 192 vom 28.7.2000, S. 19.
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b) Der Lizenzantrag darf nur in dem Mitgliedstaat gestellt
werden, in dem der Antragsteller eingetragen ist.

c) Der Lizenzantrag muss sich auf mindestens 15 Tonnen
Erzeugnisgewicht beziehen, ohne die verfügbare Menge zu
überschreiten.

d) In Feld 8 des Lizenzantrags und der Lizenz ist das
Ursprungsland anzugeben. Die Lizenz verpflichtet zur
Einfuhr aus dem angegebenen Land.

e) In Feld 20 des Lizenzantrags und der Lizenz sind die
laufende Nummer 09.4082 und mindestens eine der
folgenden Angaben einzutragen:

— Forordning (EF) no 2673/2000
— Forordning (EF) nr. 2673/2000
— Verordnung (EG) Nr. 2673/2000
— Κανονισµóς (ΕΚ) αριθ. 2673/2000
— Regulation (EC) No 2673/2000
— Règlement (CE) no 2673/2000
— Regolamento (CE) n. 2673/2000
— Verordening (EG) nr. 2673/2000
— Regulamento (CE) n.o 2673/2000
— Asetus (EY) N:o 2673/2000
— Förordning (EG) nr 2673/2000

(2) Abweichend von Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr.
1445/95 enthalten der Lizenzantrag und die Lizenz in Feld 16
einen oder mehrere der in Anhang I genannten KN-Codes.

Artikel 4

(1) Die Lizenzanträge können nur in den ersten zwölf Tagen
jedes Zeitraums gemäß Artikel 2 Absatz 1 gestellt werden.

(2) Ein Antragsteller darf für jeden Zeitraum nur einen
einzigen Antrag einreichen. Stellt er mehr als einen Antrag, so
werden alle seine Anträge ungültig.

(3) Die Mitgliedstaaten machen der Kommission spätestens
am fünften Arbeitstag nach Ablauf der Antragsfrist Mitteilung
über die Anträge, die für die verfügbare Menge gestellt wurden.
Diese Mitteilung umfasst ein Verzeichnis der Antragsteller und
der beantragten Mengen.

Alle Mitteilungen, einschließlich der Meldung „gegenstandslos“,
werden per Telefax übermittelt. Für die eingereichten Anträge
ist dabei das Formular in Anhang II dieser Verordnung zu
verwenden.

(4) Die Kommission entscheidet, in welchem Umfang den
Lizenzanträgen stattgegeben werden kann.

Werden Lizenzen für eine größere Menge als verfügbar bean-
tragt, so legt die Kommission einen einheitlichen Prozentsatz
für die Kürzung der Antragsmengen fest.

(5) Soweit die Kommission die Anträge annimmt, werden
die Lizenzen schnellstmöglich erteilt.

Artikel 5

(1) Die Bestimmungen der Verordnungen (EG) Nr. 1291/
2000 und (EG) Nr. 1445/95 finden Anwendung vorbehaltlich
der Bestimmungen der vorliegenden Verordnung.

(2) Abweichend von Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr.
1445/95 gelten die gemäß dieser Verordnung ausgestellten
Einfuhrlizenzen 180 Tage ab dem Tag ihrer Ausstellung. Die
Gültigkeit der Lizenzen ist jedoch auf den 31. Dezember
befristet, der auf den Tag ihrer Ausstellung folgt.

(3) Die erteilten Lizenzen gelten gemeinschaftsweit.

Artikel 6

Die in Artikel 1 genannte Regelung kann für die Erzeugnisse
auf Vorlage der vom Ausfuhrland gemäß Protokoll 4 im
Anhang des Europa-Abkommens erteilten Warenverkehrsbe-
scheinigung EUR.1 oder der vom Ausführer gemäß dem
genannten Protokoll abgegebenen Erklärung in Anspruch
genommen werden.

Artikel 7

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt ab 1. Januar 2001.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 6. Dezember 2000

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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Lfd. Nr. KN-Code Warenbezeichnung
Geltender
Zollsatz
(% MBZ)

Jahresmenge
Jahr 2001
(in Tonnen)

Jahresmenge
folgende
Jahre

(in Tonnen)

ANHANG I

Für die Einfuhren folgender Ursprungserzeugnisse der Republik Slowenien in die Gemeinschaft werden nachste-
hende Zugeständnisse gewährt

(MBZ = Meistbegünstigungszollsatz)

09.4082 Fleisch von Rindern, frisch oder
gekühlt:

20 9 800 10 500

ex 0201 10 00 ganze oder halbe Tierkörper, andere
als aus hochwertigem Rindfleisch

0201 20 20 „quartiers compensés“

0201 20 30 Vorderviertel, zusammen oder getrennt

0201 20 50 Hinterviertel, zusammen oder getrennt

0201 30 00 ohne Knochen
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ANHANG II

Fax: (32-2) 296 60 27/295 36 13

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 2673/2000

Laufende Nummer 09.4082

KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN GD AGRI/D.2 — RINDFLEISCHSEKTOR

EINFUHRLIZENZANTRAG

Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zeitraum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mitgliedstaat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nummer des Antragstellers (1) Antragsteller (Name und Anschrift) Menge
(in Tonnen)

Insgesamt

Mitgliedstaat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Fortlaufende Nummerierung.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2674/2000 DER KOMMISSION
vom 6. Dezember 2000

zur Festsetzung der im Sektor Reis geltenden Einfuhrzölle

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1667/2000 (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1503/96 der Kommission
vom 29. Juli 1996 mit Durchführungsbestimmungen zu der
Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates betreffend die Erhe-
bung von Einfuhrzöllen im Reissektor (3), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 2831/98 (4), insbesondere auf
Artikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 11 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95
werden bei der Einfuhr der in Artikel 1 derselben
Verordnung genannten Erzeugnisse die Zölle des
Gemeinsamen Zolltarifs erhoben. Bei den Erzeugnissen
von Absatz 2 desselben Artikels entsprechen die Zölle
jedoch dem bei ihrer Einfuhr geltenden Interventions-
preis, erhöht bei der Einfuhr von geschältem oder voll-
ständig geschliffenem Reis um einen bestimmten
Prozentsatz und vermindert um den Einfuhrpreis. Dieser
Zoll darf jedoch den Satz des Gemeinsamen Zolltarifs
nicht überschreiten.

(2) Gemäß Artikel 12 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr.
3072/95 wird der cif-Einfuhrpreis unter Zugrundelegung
der repräsentativen Preise des betreffenden Erzeugnisses

auf dem Weltmarkt oder auf dem gemeinschaftlichen
Einfuhrmarkt berechnet.

(3) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1503/96 wurden die
Durchführungsbestimmungen erlassen, die sich auf die
Verordnung (EG) Nr. 3072/95 beziehen und die im
Sektor Reis geltenden Zölle betreffen.

(4) Die Einfuhrzölle gelten, bis eine Neufestsetzung in Kraft
tritt, außer wenn in den zwei Wochen vor der folgenden
Festsetzung keine Notierung in der Referenzquelle
gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1503/96
vorliegt.

(5) Damit sich die Einfuhrzölle reibungslos anwenden
lassen, sollten zu ihrer Berechnung die in einem Bezugs-
zeitraum festgestellten Marktkurse zugrunde gelegt
werden.

(6) Die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1503/96 hat
die Festsetzung der Zölle gemäß den Anhängen der
vorliegenden Verordnung zur Folge —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die im Sektor Reis gemäß Artikel 11 Absätze 1 und 2 der
Verordnung (EG) Nr. 3072/95 anwendbaren Einfuhrzölle
werden in Anhang I unter Zugrundelegung der im Anhang II
angegebenen Bestandteile festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 7. Dezember 2000 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 6. Dezember 2000

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 329 vom 30.12.1995, S. 18.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 3.
(3) ABl. L 189 vom 30.7.1996, S. 71.
(4) ABl. L 351 vom 29.12.1998, S. 25.
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ANHANG I

Festsetzung der Einfuhrzölle für Reis und Bruchreis

(in EUR/t)

Zoll (5)

KN-Code Drittländer
(außer AKP-Staaten
und Bangladesch) (3)

AKP-Staaten
(1) (2) (3)

Bangladesch
(4)

Basmati
Indien

und Pakistan (6)
Ägypten (8)

1006 10 21 (7) 69,51 101,16 158,25
1006 10 23 (7) 69,51 101,16 158,25
1006 10 25 (7) 69,51 101,16 158,25
1006 10 27 (7) 69,51 101,16 158,25
1006 10 92 (7) 69,51 101,16 158,25
1006 10 94 (7) 69,51 101,16 158,25
1006 10 96 (7) 69,51 101,16 158,25
1006 10 98 (7) 69,51 101,16 158,25
1006 20 11 264,00 88,06 127,66 198,00
1006 20 13 264,00 88,06 127,66 198,00
1006 20 15 264,00 88,06 127,66 198,00
1006 20 17 205,88 67,72 98,60 0,00 154,41
1006 20 92 264,00 88,06 127,66 198,00
1006 20 94 264,00 88,06 127,66 198,00
1006 20 96 264,00 88,06 127,66 198,00
1006 20 98 205,88 67,72 98,60 0,00 154,41
1006 30 21 (7) 133,21 193,09 312,00
1006 30 23 (7) 133,21 193,09 312,00
1006 30 25 (7) 133,21 193,09 312,00
1006 30 27 (7) 133,21 193,09 312,00
1006 30 42 (7) 133,21 193,09 312,00
1006 30 44 (7) 133,21 193,09 312,00
1006 30 46 (7) 133,21 193,09 312,00
1006 30 48 (7) 133,21 193,09 312,00
1006 30 61 (7) 133,21 193,09 312,00
1006 30 63 (7) 133,21 193,09 312,00
1006 30 65 (7) 133,21 193,09 312,00
1006 30 67 (7) 133,21 193,09 312,00
1006 30 92 (7) 133,21 193,09 312,00
1006 30 94 (7) 133,21 193,09 312,00
1006 30 96 (7) 133,21 193,09 312,00
1006 30 98 (7) 133,21 193,09 312,00
1006 40 00 (7) 41,18 (7) 96,00

(1) Bei der Einfuhr von Reis mit Ursprung in den AKP-Staaten gilt der im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 1706/98 des Rates (ABl. L 215 vom 1.8.1998,
S. 12) und der geänderten Verordnung (EG) Nr. 2603/97 der Kommission (ABl. L 351 vom 23.12.1997, S. 22) festgelegte Zoll.

(2) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1706/98 wird bei der unmittelbaren Einfuhr von Erzeugnissen mit Ursprung in den Staaten in Afrika, im karibischen Raum und im
Pazifischen Ozean in das überseeische Departement Réunion kein Zoll erhoben.

(3) Der bei der Einfuhr von Reis in das überseeische Departement Réunion zu erhebende Zoll ist in Artikel 11 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95 festgesetzt.
(4) Bei der Einfuhr von Reis, ausgenommen Bruchreis (KN-Code 1006 40 00), mit Ursprung in Bangladesch gilt der im Rahmen der Verordnung (EWG) Nr. 3491/90 des Rates

(ABl. L 337 vom 4.12.1990, S. 1) und der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 862/91 der Kommission (ABl. L 88 vom 9.4.1991, S. 7) festgelegte Zoll.
(5) Gemäß Artikel 101 Absatz 1 des geänderten Beschlusses 91/482/EWG des Rates (ABl. L 263 vom 19.9.1991, S. 1) werden Erzeugnisse mit Ursprung in überseeischen

Ländern und Gebieten zollfrei eingeführt.
(6) Für geschälten Reis der Sorte Basmati, der seinen Ursprung in Indien und Pakistan hat, wird eine Ermäßigung um 250 EUR/t berücksichtigt (Artikel 4a der geänderten

Verordnung (EG) Nr. 1503/96).
(7) Zollsatz des Gemeinsamen Zolltarifs.
(8) Bei der Einfuhr von Reis mit Ursprung in und Herkunft aus Ägypten gilt der im Rahmen der Verordnungen (EG) Nr. 2184/96 des Rates (ABl. L 292 vom 15.11.1996, S. 1)

und (EG) Nr. 196/97 der Kommission (ABl. L 31 vom 1.2.1997, S. 53) festgelegte Zoll.
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ANHANG II

Berechnung des im Sektor Reis zu erhebenden Einfuhrzolls

Indica Japonica
Paddy

Geschält Geschliffen Geschält Geschliffen
Reisbruch

1. Einfuhrzoll (EUR/t) (1) 205,88 416,00 264,00 416,00 (1)

2. Berechnungsbestandteile

a) cif-Preis Arag (EUR/t) — 331,15 272,75 278,09 315,57 —

b) fob-Preis (EUR/t) — — — 244,04 281,52 —

c) Frachtkosten (EUR/t) — — — 34,05 34,05 —

d) Quelle — USDA und
Operator

USDA und
Operator

Operator Operator —

(1) Zollsatz des Gemeinsamen Zolltarifs.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2675/2000 DER KOMMISSION
vom 6. Dezember 2000

zur Änderung der im Zuckersektor für bestimmte Erzeugnisse geltenden repräsentativen Preise
und zusätzlichen Einfuhrzölle

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2038/1999 des Rates
vom 13. September 1999 über die gemeinsame Marktorgani-
sation für Zucker (1), geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1527/2000 der Kommission (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1423/95 der Kommission
vom 23. Juni 1995 mit Durchführungsbestimmungen zur
Einfuhr von Erzeugnissen des Zuckersektors außer Melasse (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 624/98 (4),
insbesondere auf Artikel 1 Absatz 2 zweiter Unterabsatz und
Artikel 3 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die bei der Einfuhr von Weißzucker, Rohzucker und
bestimmtem Sirup zu berücksichtigenden repräsenta-
tiven Preise und zusätzlichen Einfuhrzölle wurden durch
die Verordnung (EG) Nr. 1411/2000 der Kommission (5),

zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2660/
2000 (6), festgesetzt.

(2) Die Anwendung der mit der Verordnung (EG) Nr. 1423/
95 erlassenen Festsetzungsbestimmungen auf die
Angaben, die der Kommission vorliegen, hat die Ände-
rung der geltenden Beträge gemäß dem Anhang zur
vorliegenden Verordnung zur Folge —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die bei der Einfuhr der in Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr.
1423/95 genannten Erzeugnisse anzuwendenden repräsenta-
tiven Preise und zusätzlichen Zölle sind im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 7. Dezember 2000 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 6. Dezember 2000

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 252 vom 25.9.1999, S. 1.
(2) ABl. L 175 vom 14.7.2000, S. 59.
(3) ABl. L 141 vom 24.6.1995, S. 16.
(4) ABl. L 85 vom 20.3.1998, S. 5.
(5) ABl. L 161 vom 1.7.2000, S. 22. (6) ABl. L 304 vom 5.12.2000, S. 13.
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 6. Dezember 2000 zur Änderung der bei der Einfuhr von Weißzucker,
Rohzucker und der Erzeugnisse des KN-Codes 1702 90 99 anwendbaren repräsentativen Preise und zusätzlichen

Zölle

(in EUR)

KN-Code
Repräsentativer Preis

je 100 kg
Eigengewicht

Zusätzlicher Zoll je
100 kg

Eigengewicht

1701 11 10 (1) 27,91 2,91
1701 11 90 (1) 27,91 7,58
1701 12 10 (1) 27,91 2,78
1701 12 90 (1) 27,91 7,15
1701 91 00 (2) 26,67 11,90
1701 99 10 (2) 26,67 7,38
1701 99 90 (2) 26,67 7,38
1702 90 99 (3) 0,27 0,38

(1) Festsetzung für die Standardqualität gemäß Artikel 1 der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 431/68 des Rates (ABl. L 89 vom 10.4.1968,
S. 3).

(2) Festsetzung für die Standardqualität gemäß Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 793/72 des Rates (ABl. L 94 vom 21.4.1972, S. 1).

(3) Festsetzung pro 1 % Saccharosegehalt.
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

BESCHLUSS Nr. 3/2000 DES ASSOZIATIONSRATES EU-RUMÄNIEN
vom 29. September 2000

zur Annahme der Bedingungen und Voraussetzungen für die Teilnahme Rumäniens an den
Gemeinschaftsprogrammen in den Bereichen Berufsbildung und allgemeine Bildung

(2000/765/EG)

DER ASSOZIATIONSRAT —

gestützt auf das Zusatzprotokoll zum Europa-Abkommen zur
Gründung einer Assoziation zwischen den Europäischen
Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und
Rumänien andererseits betreffend die Teilnahme Rumäniens an
Gemeinschaftsprogrammen (1), insbesondere auf die Artikel 1
und 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 1 des Zusatzprotokolls kann sich Rumä-
nien an Rahmenprogrammen, spezifischen Programmen,
Projekten und anderen Aktionen der Gemeinschaft, vor
allem in den Bereichen Berufsbildung und allgemeine
Bildung, beteiligen.

(2) Gemäß Artikel 2 des Zusatzprotokolls beschließt der
Assoziationsrat, unter welchen Voraussetzungen und zu
welchen Bedingungen sich Rumänien an diesen Aktivi-
täten beteiligen kann.

(3) Aufgrund des Beschlusses Nr. 2/97 des Assoziationsrates
zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren
Mitgliedstaaten einerseits und Rumänien andererseits
vom 4. August 1997 zur Annahme der Bedingungen
und Voraussetzungen für die Teilnahme Rumäniens an
den Gemeinschaftsprogrammen in den Bereichen Berufs-
bildung, Jugend und allgemeine Bildung (2) hat Rumä-
nien seit dem 1. September 1997 an der ersten Phase
der Programme Leonardo da Vinci (3) und Sokrates (4)
teilgenommen; es hat den Wunsch geäußert, auch an der
zweiten Phase dieser Programme teilzunehmen —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Rumänien nimmt an der zweiten Phase der Programme der
Europäischen Gemeinschaft Leonardo da Vinci und Sokrates,
wie im Beschluss 1999/382/EG des Rates vom 26. April 1999
über die Durchführung der zweiten Phase des gemeinschaftli-
chen Aktionsprogramms in der Berufsbildung „Leonardo da
Vinci“ (5) bzw. im Beschluss Nr. 253/2000/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 24. Januar 2000 über die
Durchführung der zweiten Phase des gemeinschaftlichen Akti-
onsprogramms im Bereich der allgemeinen Bildung
„Sokrates“ (6) dargelegt, (nachstehend „Leonardo da Vinci II“
und „Sokrates II“ genannt) unter den Bedingungen und Voraus-
setzungen teil, die in den Anhängen I und II festgelegt sind,
welche Bestandteil dieses Beschlusses sind.

Artikel 2

Dieser Beschluss gilt für die Laufzeit der Programme Leonardo
da Vinci II und Sokrates II, die am 1. Januar 2000 beginnt.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme durch den Asso-
ziationsrat in Kraft.

Geschehen zu Brüssel am 29. September 2000.

Im Namen des Assoziationsrates

Der Präsident

P. ROMAN

(1) ABl. L 317 vom 30.12.1995, S. 40.
(2) ABl. L 229 vom 20.8.1997, S. 5.
(3) ABl. L 340 vom 29.12.1998, S. 8.
(4) ABl. L 87 vom 20.4.1995, S. 10. Beschluss geändert durch den

Beschluss Nr. 576/98/EG (ABl. L 77 vom 14.3.1998, S. 1).
(5) ABl. L 146 vom 11.6.1999, S. 33.
(6) ABl. L 28 vom 3.2.2000, S. 1.
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ANHANG I

BEDINGUNGEN UND VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEILNAHME RUMÄNIENS AN DEN PROGRAMMEN
LEONARDO DA VINCI II UND SOKRATES II

1. Sofern in diesem Beschluss nichts anderes festgelegt ist, beteiligt sich Rumänien an den Aktivitäten im Rahmen der
Programme Leonardo da Vinci II und Sokrates II (nachstehend „Programme“ genannt) in Übereinstimmung mit den
Zielsetzungen, Kriterien, Verfahren und Fristen des Beschlusses 1999/382/EG des Rates und des Beschlusses Nr.
253/2000/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Durchführung dieser gemeinschaftlichen Aktions-
programme.

2. Im Einklang mit den Artikeln 5 der Beschlüsse über Leonardo da Vinci II und Sokrates II und mit den von der
Kommission angenommenen Bestimmungen über die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten und der Kommission
hinsichtlich der für Leonardo da Vinci und Sokrates zuständigen nationalen Stellen richtet Rumänien geeignete
Strukturen für eine koordinierte Verwaltung der Durchführung der Programmaktionen auf nationaler Ebene ein und
ergreift die erforderlichen Maßnahmen, um eine angemessene Finanzierung dieser Stellen zu gewährleisten, denen im
Rahmen des Programms Zuschüsse für ihre Tätigkeit gewährt werden. Rumänien wird alle sonstigen Maßnahmen
ergreifen, die für eine effiziente Programmabwicklung auf nationaler Ebene erforderlich sind.

3. Im Hinblick auf seine Teilnahme an den Programmen zahlt Rumänien jedes Jahr einen Beitrag in den Gesamthaushalt
der Europäischen Union nach den in Anhang II beschriebenen Modalitäten.

Um etwaigen Entwicklungen im Rahmen des Programms oder Änderungen der Absorptionskapazität Rumäniens
Rechnung zu tragen, ist der Assoziationsausschuss befugt, diesen Beitrag bei Bedarf so anzupassen, dass Haushaltsun-
gleichgewichte bei der Programmdurchführung vermieden werden.

4. Bei der Einreichung, der Bewertung und der Auswahl der Anträge gelten für förderungswürdige Einrichtungen,
Organisationen und Einzelpersonen in Rumänien dieselben Bedingungen und Voraussetzungen wie für förderungs-
würdige Einrichtungen, Organisationen und Einzelpersonen in der Gemeinschaft.

Die Kommission kann rumänische Experten in Erwägung ziehen, wenn sie nach den einschlägigen Bestimmungen der
Beschlüsse über die Programme unabhängige Experten auswählt, die sie bei der Evaluierung von Projekten unter-
stützen.

5. Um den Gemeinschaftscharakter der Programme zu gewährleisten, muss an den Projekten und Aktivitäten minde-
stens ein Partner aus einem Mitgliedstaat der Gemeinschaft beteiligt sein.

6. Die Mittelzuweisungen an Rumänien für Mobilitätsmaßnahmen gemäß Anhang I Abschnitt III.1 des Beschlusses über
Leonardo da Vinci II, für dezentrale Aktionen im Rahmen von Sokrates sowie für die finanzielle Unterstützung der
Tätigkeit der gemäß Punkt 2 dieses Anhangs eingerichteten nationalen Stellen richten sich nach den auf Gemein-
schaftsebene beschlossenen jährlichen Programmbudgets sowie nach dem rumänischen Beitrag zu den Programmen.
Die finanzielle Unterstützung für die Tätigkeit der nationalen Stellen beträgt höchstens 50 % der für die Arbeitspro-
gramme der nationalen Stellen vorgesehenen Mittelausstattung.

7. Die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft sowie Rumänien tun im Rahmen der geltenden Bestimmungen alles, um
Studierenden, Lehrkräften, Auszubildenden, Ausbildern, Angehörigen der Hochschulverwaltung, Jugendlichen und
anderen berechtigten Personen, die sich zum Zweck der Teilnahme an Aktivitäten im Rahmen dieses Beschlusses von
Rumänien in die Gemeinschaft und umgekehrt begeben, Freizügigkeit und freie Wahl des Wohnsitzes zu ermögli-
chen.

8. Waren und Dienstleistungen für Maßnahmen im Rahmen dieses Beschlusses sind in Rumänien von indirekten
Steuern, Zöllen, Ein- und Ausfuhrverboten und -beschränkungen befreit.

9. Unbeschadet der Pflichten der Kommission der Europäischen Gemeinschaften und des Rechnungshofs der Europä-
ischen Gemeinschaft in Bezug auf das Monitoring und die Evaluierung der Programme gemäß den Beschlüssen über
Leonardo da Vinci II und Sokrates II (Artikel 13 bzw. 14) wird die Teilnahme Rumäniens an diesen Programmen von
der Kommission und Rumänien laufend partnerschaftlich überwacht. Rumänien unterbreitet der Kommission entspre-
chende Berichte und beteiligt sich an anderen spezifischen Maßnahmen, die die Gemeinschaft in diesem Zusammen-
hang ergreift.

10. In Übereinstimmung mit der Haushaltsordnung der Gemeinschaft sehen vertragliche Vereinbarungen, die mit oder
von rumänischen Einrichtungen geschlossen werden, Kontrollen und Prüfungen vor, die von der Kommission oder
dem Rechnungshof bzw. unter deren Aufsicht durchgeführt werden. Der Zweck von Rechnungsprüfungen kann darin
bestehen, die Einnahmen und Ausgaben der Einrichtung im Hinblick auf die vertraglichen Verpflichtungen gegenüber
der Gemeinschaft zu kontrollieren. Soweit sinnvoll und möglich leisten die zuständigen rumänischen Behörden im
Geiste der Zusammenarbeit und im beiderseitigen Interesse jedwede Unterstützung, die für die Durchführung solcher
Kontrollen und Prüfungen unter den gegebenen Umständen erforderlich oder hilfreich ist.

Die von der Kommission angenommenen Bestimmungen über die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten und der
Kommission hinsichtlich der für Leonardo da Vinci und Sokrates zuständigen nationalen Stellen finden auf die
Beziehungen zwischen Rumänien, der Kommission und den rumänischen nationalen Stellen Anwendung. Im Falle
von Unregelmäßigkeiten, Fahrlässigkeit oder Betrug, die den rumänischen nationalen Stellen anzulasten sind, tragen
die rumänischen Behörden die Verantwortung für die ausstehenden Beträge.

11. Unbeschadet der Verfahren nach Artikel 7 des Beschlusses über Leonardo da Vinci II und Artikel 8 des Beschlusses
über Sokrates II nehmen die Vertreter Rumäniens als Beobachter an den Sitzungen der Programmausschüsse teil,
wenn die für sie relevanten Punkte behandelt werden. Wenn andere Punkte erörtert oder Abstimmungen durchge-
führt werden, treten diese Ausschüsse ohne die Vertreter Rumäniens zusammen.
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12. Die Kontakte mit der Kommission im Zusammenhang mit der Antragstellung, der Auftragsvergabe, der Vorlage von
Berichten und sonstigen Verwaltungsvereinbarungen im Rahmen der Programme erfolgen in einer Amtssprache der
Gemeinschaft.

13. Die Gemeinschaft und Rumänien können Maßnahmen im Rahmen dieses Beschlusses unter Einhaltung einer Frist von
zwölf Monaten jederzeit schriftlich beenden. Zum Zeitpunkt der Beendigung laufende Projekte und Maßnahmen
werden bis zu ihrem Abschluss nach den Bedingungen dieses Beschlusses fortgesetzt.
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

ANHANG II

FINANZIELLER BEITRAG RUMÄNIENS ZU LEONARDO DA VINCI II UND SOKRATES II

1. Leonardo da Vinci

Rumänien leistet im Rahmen seiner Teilnahme am Programm Leonardo da Vinci II folgenden finanziellen Beitrag zum
Gesamthaushalt der Europäischen Union (in Euro):

4 317 000 4 437 000 4 737 000 4 948 000 5 158 000 5 428 000 5 638 000

2. Sokrates

Rumänien leistet im Rahmen seiner Teilnahme am Programm Sokrates II im Jahr 2000 einen finanziellen Beitrag zum
Gesamthaushalt der Europäischen Union in Höhe von 7 743 000 Euro.

Der Beitrag Rumäniens für die folgenden Jahre der Programmdurchführung wird vom Assoziationsrat im Laufe des
Jahres 2000 festgesetzt.

3. Rumänien entrichtet den obengenannten Beitrag zum Teil aus dem rumänischen Staatshaushalt und zum Teil aus dem
PHARE-Länderprogramm Rumäniens. Die beantragten PHARE-Mittel werden Rumänien im Rahmen eines getrennten
PHARE-Programmierungsverfahrens aufgrund einer separaten Finanzierungsvereinbarung zur Verfügung gestellt.
Gemeinsam mit dem Anteil aus dem rumänischen Staatshaushalt bilden diese Mittel den Eigenbeitrag Rumäniens, aus
dem es die Zahlungen aufgrund der jährlichen Mittelanforderungen durch die Kommission leistet.

4. Die PHARE-Mittel werden nach folgendem Zeitplan abgerufen:

— 3 846 500 Euro als Beitrag zu Sokrates II im Jahr 2000;
— folgende jährliche Beiträge zu Leonardo da Vinci II (in Euro):

2 146 500 2 206 500 2 356 500 Betrag wird später
festgesetzt

Betrag wird später
festgesetzt

Betrag wird später
festgesetzt

Betrag wird später
festgesetzt

Der restliche Beitrag Rumäniens wird aus dem rumänischen Staatshaushalt finanziert.

5. Die Haushaltsordnung vom 21. Dezember 1977 für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften (1) gilt
auch für die Verwaltung des Beitrags Rumäniens.

Reise- und Aufenthaltskosten, die Vertretern und Sachverständigen Rumäniens infolge der Teilnahme an den
Ausschusssitzungen als Beobachter im Sinne von Anhang I Punkt 11 oder an anderen Sitzungen im Zusammenhang
mit der Programmdurchführung entstehen, werden von der Kommission auf der gleichen Grundlage und nach den
gleichen Verfahren erstattet wie für nicht dem öffentlichen Dienst angehörige Sachverständige der Mitgliedstaaten der
Europäischen Union.

6. Nach Inkrafttreten dieses Beschlusses und zu Beginn jedes folgenden Jahres fordert die Kommission von Rumänien
Mittel in Höhe seines Beitrags an, den es nach diesem Beschluss zu den einzelnen Programmen zu entrichten hat.

Dieser Beitrag wird in Euro ausgedrückt und ist auf ein Euro-Bankkonto der Kommission einzuzahlen.

Rumänien zahlt seinen Beitrag aufgrund der Mittelanforderung innerhalb folgender Fristen:

— den Anteil aus dem Staatshaushalt bis zum 1. Mai, sofern die Kommission die Mittel vor dem 1. April anfordert,
bzw. spätestens einen Monat nach der Mittelanforderung, wenn diese erst später erfolgt;

— den aus PHARE finanzierten Anteil bis zum 1. Mai, sofern Rumänien die entsprechenden Beträge bis dahin
überwiesen wurden, bzw. spätestens 30 Tage nach Überweisung dieser Beträge an Rumänien.

Bei verspäteter Zahlung des Beitrags werden Rumänien ab dem Fälligkeitstag Zinsen für den offenstehenden Betrag
berechnet. Als Zinssatz wird der um 1,5 Prozentpunkte erhöhte am Fälligkeitstag geltende Zinssatz der Europäischen
Zentralbank für Geschäfte in Euro angewandt.

(1) ABl. L 356 vom 31.12.1977, S. 1. Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG, EGKS, Euratom) Nr. 2673/1999 (ABl. L
326 vom 18.12.1999, S. 1).
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ENTSCHEIDUNG DES RATES
vom 4. Dezember 2000

über Schutzmaßnahmen in Bezug auf die transmissiblen spongiformen Enzephalopathien und die
Verfütterung von tierischem Protein

(2000/766/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 90/425/EWG des Rates vom 26. Juni
1990 zur Regelung der veterinärrechtlichen und tierzüchteri-
schen Kontrollen im innergemeinschaftlichen Handel mit
bestimmten lebenden Tieren und Erzeugnissen im Hinblick auf
den Binnenmarkt (1), insbesondere auf Artikel 10 Absatz 4,

gestützt auf die Richtlinie 97/78/EG des Rates vom 18.
Dezember 1997 zur Festlegung von Grundregeln für die Veteri-
närkontrollen von aus Drittländern in die Gemeinschaft einge-
führten Erzeugnissen (2), insbesondere auf Artikel 22,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemeinschaftsvorschriften, die es untersagen, bestimmte
verarbeitete tierische Proteine in der Produktion von
Futtermitteln für Wiederkäuer zu verwenden, sind seit
Juli 1994 in Kraft.

(2) In einigen Mitgliedstaaten wurden Fälle der spongi-
formen Enzephalopathie des Rindes (BSE) registriert, von
denen 1995 und danach geborene Tiere betroffen waren.

(3) Gestützt auf wissenschaftliche Gutachten hat die
Kommission eine Reihe von Maßnahmen in Bezug auf
Futtermittel getroffen; dazu gehören unter anderem
folgende Maßnahmen: Strenge Verarbeitungsnormen, die
sich als wirksamstes Verfahren erwiesen haben zur Inak-
tivierung der Erreger der Traberkrankheit und von BSE
in der Erzeugung von aus verarbeitetem Säugetierprotein
gewonnenen Futtermitteln; die Entfernung von spezifi-
ziertem Risikomaterial aus der Nahrungskette; Überwa-
chungsmaßnahmen, die verhüten, dass BSE-verseuchtes
Material in die Nahrungskette gelangt. Der Wissenschaft-
liche Lenkungsausschuss hat am 27. und 28. November
2000 eine Stellungnahme erarbeitet; darin empfiehlt er,
ein vorübergehendes Verbot der Verwendung tierischen
Proteins in Futtermitteln in den Fällen ins Auge zu
fassen, in denen eine Kreuzkontamination zwischen
Futtermitteln für Rinder und möglicherweise BSE-
verseuchte Proteine enthaltenden Futtermitteln für
andere Tiere nicht ausgeschlossen werden kann.

(4) Einige Mitgliedstaaten haben Mängel in der Umsetzung
der Gemeinschaftsvorschriften über Futtermittel festge-
stellt und daraufhin zusätzliche Schutzmaßnahmen
getroffen.

(5) Gemeinschaftskontrollen haben ergeben, dass in
verschiedenen Mitgliedstaaten Systemmängel in der
Umsetzung der Gemeinschaftsvorschriften bestehen.

(6) In Anbetracht der vorgenannten Umstände empfiehlt es
sich, als Vorsichtsmaßnahme die Verwendung von tieri-
schem Protein in Futtermitteln vorübergehend so lange
zu untersagen, bis eine vollständige Neubewertung der
Umsetzung der Gemeinschaftsvorschriften in den
Mitgliedstaaten vorgenommen wurde. Da ein solches
Verbot bei unzureichender Kontrolle Umweltauswir-
kungen haben könnte, muss sichergestellt werden, dass
Tierabfälle nach sicheren Verfahren gesammelt, beför-
dert, verarbeitet, gelagert und beseitigt werden.

(7) Ein umfassendes Testprogramm der Gemeinschaft wird
am 1. Januar 2001 anlaufen. Dieses Programm wird
aussagekräftige Daten liefern über die BSE-Inzidenz in
den Mitgliedstaaten. Aus diesen Daten wird sich ablesen
lassen, wie wirksam die bisherigen Gemeinschaftsvor-
schriften über Futtermittel sind, und sie werden
aufzeigen, in welchen Mitgliedstaaten eine BSE-Verbrei-
tung über verarbeitete tierische Proteine nach wie vor
nicht ausgeschlossen werden kann. Diese Daten werden
bei der eventuellen Überarbeitung der mit dieser
Entscheidung verfügten Maßnahmen herangezogen.

(8) Der Ständige Veterinärausschuss hat keine befürwor-
tende Stellungnahme abgegeben —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die Zwecke dieser Entscheidung gilt folgende Begriffsbe-
stimmung für „verarbeitete tierische Proteine“: Fleisch- und
Knochenmehl, Fleischmehl, Knochenmehl, Blutmehl, getrock-
netes Plasma und andere Blutprodukte, hydrolysierte Proteine,
Hufmehl, Hornmehl, Mehl aus Geflügelabfällen, Federmehl,
Trockengrieben, Fischmehl, Dicalciumphosphat, Gelatine und
andere vergleichbare Produkte, einschließlich Mischungen
dieser Produkte sowie Futtermittel, Futtermittelzusätze und
Vormischungen, die derartige Produkte enthalten.

Artikel 2

(1) Die Mitgliedstaaten untersagen die Verfütterung von
verarbeiteten tierischen Proteinen an Nutztiere, die zur
Nahrungsmittelproduktion gehalten, gemästet oder gezüchtet
werden.

(1) ABl. L 224 vom 18.8.1990, S. 29. Richtlinie zuletzt geändert durch
die Richtlinie 92/118/EWG (ABl. L 62 vom 15.3.1993, S. 49).

(2) ABl. L 24 vom 30.1.1998, S. 9.
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(2) Das Verbot nach Absatz 1 gilt nicht für die Verwendung
von
— Fischmehl zur Verfütterung an andere Tiere als Wieder-

käuer unter Kontrollmaßnahmen, die nach dem Verfahren
des Artikels 17 der Richtlinie 89/662/EWG des Rates vom
11. Dezember 1989 zur Regelung der veterinärrechtlichen
Kontrollen im innergemeinschaftlichen Handel im Hinblick
auf den gemeinsamen Binnenmarkt (1) festgelegt werden;

— Gelatine von Nichtwiederkäuern für die Umhüllung von
Zusatzstoffen im Sinne der Richtlinie 70/524/EWG des
Rates vom 23. November 1970 über Zusatzstoffe in der
Tierernährung (2);

— Dicalciumphosphat und hydrolisierte Proteine, sofern
beides unter Bedingungen hergestellt wurde, die nach dem
Verfahren des Artikels 17 der Richtlinie 89/662/EWG fest-
gelegt werden;

— Milch und Milchprodukte zur Verfütterung an Nutztiere, die
zur Nahrungsmittelproduktion gehalten, gemästet oder
gezüchtet werden.

Artikel 3

(1) Außer im Falle der Ausnahmen nach Artikel 2 Absatz 2,
treffen die Mitgliedstaaten folgende Maßnahmen:

a) Sie verbieten das Inverkehrbringen, den Handel, die Einfuhr
aus Drittländern und die Ausfuhr in Drittländer von verar-
beiteten tierischen Proteinen zur Verfütterung an Nutztiere,
die zur Nahrungsmittelproduktion gehalten, gemästet oder
gezüchtet werden;

b) sie stellen sicher, dass alle verarbeiteten tierischen Proteine
zur Verfütterung an Nutztiere, die zur Nahrungsmittelpro-
duktion gehalten, gemästet oder gezüchtet werden, vom
Markt genommen sowie aus den Vertriebswegen und aus

den Lagern der landwirtschaftlichen Betriebe entfernt
werden.

(2) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass tierische Abfälle
im Sinne der Richtlinie 90/667/EWG (3) so gesammelt, beför-
dert, verarbeitet, gelagert und beseitigt werden, wie dies in jener
Richtlinie, in der Entscheidung 97/735/EG der Kommission (4)
und in der Entscheidung 1999/534/EWG des Rates (5) vorge-
schrieben ist.

Artikel 4

Diese Entscheidung tritt am 1. Januar 2001 in Kraft.

Sie gilt bis zum 30. Juni 2001.

Diese Entscheidung kann von der Kommission vor dem 30.
Juni 2001 an die Situation in den einzelnen Mitgliedstaaten
angepasst werden; zugrunde gelegt werden dabei die Ergebnisse
der von der Kommission durchgeführten Kontrollen und die
BSE-Inzidenz, gestützt auf die Ergebnisse der BSE-Überwachung
und vor allem der Tests an über 30 Monate alten Rindern
gemäß der Entscheidung 2000/764/EG (6) der Kommission.

Artikel 5

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 4. Dezember 2000.

Im Namen des Rates

Der Präsident

J. GLAVANY

(3) Richtlinie 90/667/EWG des Rates vom 27. November 1990 zum
Erlass veterinärrechtlicher Vorschriften für die Beseitigung, Verarbei-
tung und Vermarktung tierischer Abfälle und zum Schutz von
Futtermitteln tierischen Ursprungs, auch aus Fisch, gegen Krankheits-
erreger sowie zur Änderung der Richtlinie 90/425/EWG (ABl. L 363
vom 27.12.1990, S. 51). Richtlinie zuletzt geändert durch die
Beitrittsakte von 1994.

(4) Entscheidung 97/735/EG der Kommission vom 21. Oktober 1997
über Schutzmaßnahmen beim Handel mit bestimmten Arten von
Säugetierabfällen (ABl. L 294 vom 28.10.1997, S. 7). Entscheidung
geändert durch die Entscheidung 1999/534/EG des Rates.

(5) Entscheidung 1999/534/EG des Rates vom 19. Juli 1999 über
Maßnahmen zum Schutz gegen die transmissiblen spongiformen
Enzephalopathien bei der Verarbeitung bestimmter tierischer Abfälle
und zur Änderung der Entscheidung 97/735/EG der Kommission
(ABl. L 204 vom 4.8.1999, S. 37).

(1) ABl. L 395 vom 30.12.1989, S. 13. Richtlinie zuletzt geändert
durch die Richtlinie 92/118/EWG (ABl. L 62 vom 15.3.1993, S. 4).

(2) ABl. L 270 vom 14.12.1970, S. 1. Richtlinie zuletzt geändert durch
die Richtlinie 1999/70/EG (ABl. L 80 vom 25.3.1999, S. 20). (6) ABl. L 305 vom 6.12.2000, S. 35.
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KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 5. Dezember 2000

zur Verlängerung des für vorläufige Zulassungen der neuen Wirkstoffe FOE 5043 (Flufenacet —
früher Fluthiamid) und Flumioxazin vorgesehenen Zeitraums

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2000) 3658)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2000/767/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 91/414/EWG des Rates vom 15. Juli
1991 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (1),
zuletzt geändert durch die Richtlinie 2000/68/EG der Kommis-
sion (2), insbesondere auf Artikel 8 Absatz 1 Unterabsatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Richtlinie 91/414/EWG nachstehend „die Richt-
linie“ genannt, wurde die Erstellung einer gemeinschaftli-
chen Liste von in Pflanzenschutzmitteln zulässigen
Wirkstoffen vorgesehen.

(2) Der Antragsteller Bayer S.A. hat bei den französischen
Behörden am 1. Februar 1996 Unterlagen über den
Wirkstoff FOE 5043 (Flufenacet) (früher bekannt als
Fluthiamid) eingereicht.

(3) Der Antragsteller Cyanamid hat bei den französischen
Behörden am 2. Mai 1994 Unterlagen über den Wirk-
stoff Flumioxazin eingereicht.

(4) Gemäß Artikel 6 Absatz 3 der Richtlinie hat die
Kommission in ihrer Entscheidung 97/362/EG (3) bestä-
tigt, dass die für FOE 5043 (Flufenacet) eingereichten
Unterlagen grundsätzlich die an die Daten und Informa-
tionen gestellten Anforderungen des Anhangs II bzw. für
ein Pflanzenschutzmittel, das diesen Wirkstoff enthält,
diejenigen des Anhangs III der Richtlinie erfüllen.

(5) Gemäß Artikel 6 Absatz 3 der Richtlinie hat die
Kommission in ihrer Entscheidung 97/631/EG (4) bestä-
tigt, dass die für Flumioxazin eingereichten Unterlagen
grundsätzlich die an die Daten und Informationen

gestellten Anforderungen des Anhangs II bzw. für ein
Pflanzenschutzmittel, das diesen Wirkstoff enthält, dieje-
nigen des Anhangs III der Richtlinie erfüllen.

(6) Dies ist notwendig, um eine eingehende Prüfung der
Unterlagen zu erlauben. Darüber hinaus soll den
Mitgliedstaaten hiermit die Möglichkeit gegeben werden,
für Pflanzenschutzmittel mit dem betreffenden Wirkstoff
eine auf höchstens drei Jahre beschränkte vorläufige
Zulassung zu erteilen, sofern die Bedingungen von
Artikel 8 Absatz 1 der Richtlinie erfüllt werden, insbe-
sondere die Bedingung, eine eingehende Beurteilung des
Wirkstoffs und des Pflanzenschutzmittels im Hinblick
auf die Anforderungen der Richtlinie vorzunehmen.

(7) Die Auswirkungen von FOE 5043 (Flufenacet) auf die
menschliche Gesundheit und auf die Umwelt werden
gemäß Artikel 6 Absätze 2 und 4 der Richtlinie für die
von dem Antragsteller vorgeschlagenen Anwendungen
geprüft. In seiner Funktion als berichterstattender
Mitgliedstaat hat Frankreich der Kommission am 6.
Januar 1998 den betreffenden Entwurf des Beurteilungs-
berichts übermittelt. Dieser Bericht wird von den
Mitgliedstaaten und der Kommission im Rahmen des
Ständigen Ausschusses für Pflanzenschutz und der zuge-
hörigen Arbeitsgruppen geprüft.

(8) Die Auswirkungen von Flumioxazin auf die menschliche
Gesundheit und auf die Umwelt werden gemäß Artikel 6
Absätze 2 und 4 der Richtlinie für die von dem Antrag-
steller vorgeschlagenen Anwendungen geprüft. In seiner
Funktion als berichterstattender Mitgliedstaat hat Frank-
reich der Kommission am 20. Januar 1998 den betref-
fenden Entwurf des Beurteilungsberichts übermittelt.
Dieser Bericht wird von den Mitgliedstaaten und der
Kommission im Rahmen des Ständigen Ausschusses für
Pflanzenschutz und der zugehörigen Arbeitsgruppen
geprüft.

(1) ABl. L 230 vom 19.8.1991, S. 1.
(2) ABl. L 276 vom 28.10.2000, S. 41.
(3) ABl. L 152 vom 11.6.1997, S. 31.
(4) ABl. L 262 vom 24.9.1997, S. 7.
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(9) Es wird nicht möglich sein, die Beurteilung der Unter-
lagen innerhalb von drei Jahren ab dem Erlass der vorge-
nannten Entscheidungen über die Vollständigkeit abzu-
schließen, weil die Prüfung der Unterlagen nach Vorlage
der Entwürfe der Beurteilungsberichte durch den bericht-
erstattenden Mitgliedstaat Frankreich den Zeitraum über-
schritten hat, der in der Gemeinschaft durchschnittlich
für die Beurteilung eines neuen Wirkstoffs erforderlich
ist.

(10) Die Prüfverfahren für beide Anträge sind anhand
bestimmter Bewertungskriterien geprüft worden. Aus
dieser Prüfung geht hervor, dass die längeren Zeiträume
für die Gemeinschaftsbeurteilung auf Faktoren zurückzu-
führen sind, die im Wesentlichen nicht den beiden
vorgenannten Antragstellern anzulasten sind.

(11) Damit die Prüfung von FOE 5043 (Flufenacet) und
Flumioxazin fortgesetzt werden kann und Pflanzen-
schutzmittel, die diese Wirkstoffe enthalten, vorläufig
weiterhin in der Landwirtschaft eingesetzt werden
können, sollte den Mitgliedstaaten erlaubt werden, die
gemäß Artikel 8 Absatz 1 erteilten Zulassungen für diese
Wirkstoffe enthaltende Pflanzenschutzmittel zu verlän-
gern.

(12) In beiden Fällen wird eine Verlängerung um zwölf
Monate vorgeschlagen, da dies ausreichen dürfte, um die
Beurteilung abzuschließen und eine Entscheidung bezüg-
lich der Aufnahme des Wirkstoffs in Anhang I zu
treffen.

(13) Eine solche Regelung zur Verlängerung der möglichen
Fristen für vorläufige Zulassungen ist als vorübergehende
Maßnahme zu sehen. Die Kommission hat bereits
Schritte unternommen, um die Wirksamkeit des Prüfsys-
tems zu verbessern, sodass die Prüfung eines neuen
Wirkstoffs innerhalb von drei Jahren ab dem Datum der
Veröffentlichung der Entscheidung über die Vollständig-
keit abgeschlossen werden kann.

(14) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen
Ausschusses für Pflanzenschutz —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Mitgliedstaaten können bestehende vorläufige Zulassungen
für Pflanzenschutzmittel, die FOE 5043 (Flufenacet) und
Flumioxazin enthalten, für einen Zeitraum von bis zu zwölf
Monaten nach Erlass dieser Entscheidung verlängern.

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 5. Dezember 2000

Für die Kommission

David BYRNE

Mitglied der Kommission
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BESCHLUSS DER KOMMISSION
vom 6. Dezember 2000

über die Einstellung der Überprüfung der Verordnung (EG) Nr. 2450/98 des Rates zur Einführung
endgültiger Ausgleichszölle auf die Einfuhren von Stabstahl aus nichtrostendem Stahl mit Ursprung

in Indien

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2000) 3680)

(2000/768/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2026/97 des Rates vom
6. Oktober 1997 über den Schutz gegen subventionierte
Einfuhren aus nicht zur Europäischen Gemeinschaft gehö-
renden Ländern (1), insbesondere auf Artikel 19,

nach Konsultationen im Beratenden Ausschuss,

in Erwägung nachstehender Gründe:

1. VERFAHREN

(1) Auf die Einfuhren der genannten Ware führte der Rat
mit der Verordnung (EG) Nr. 2450/98 (2) endgültige
Ausgleichszölle ein. Nach der Einführung der endgül-
tigen Zölle erhielt die Kommission einen Antrag auf
Interimsüberprüfung gemäß Artikel 19 der Verordnung
(EG) Nr. 2026/97 von einem indischen ausführenden
Hersteller, Chandan Steel Ltd, der an der Ausgangsunter-
suchung beteiligt war und für den derzeit ein
Ausgleichszoll in Höhe von 19,0 % gilt. Das betroffene
Unternehmen legte ausreichende Beweise dafür vor, dass
die Maßnahme nicht länger notwendig ist, um die
anfechtbare Subvention auszugleichen.

(2) Dementsprechend veröffentlichte die Kommission nach
Konsultationen im Beratenden Ausschuss im Amtsblatt
der Europäischen Gemeinschaften (3) eine Bekanntmachung

über die Einleitung einer Interimsüberprüfung der
Verordnung (EG) Nr. 2450/98 für Chandan Steel Ltd.

2. RÜCKNAHME DES ÜBERPRÜFUNGSANTRAGS

(3) Am 10. Mai 2000 nahm das betroffene Unternehmen
seinen Überprüfungsantrag zurück. Die Kommission hat
daher beschlossen, diese Überprüfung ohne Änderung
der Maßnahmen gegenüber Chandan Steel Ltd einzu-
stellen —

BESCHLIESST:

Einziger Artikel

Die Interimsüberprüfung der Verordnung (EG) Nr. 2450/98
betreffend Einfuhren von Stabstahl aus nichtrostendem Stahl
mit Ursprung in Indien wird eingestellt.

Brüssel, den 6. Dezember 2000

Für die Kommission

Pascal LAMY

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 288 vom 21.10.1997, S. 1.
(2) ABl. L 304 vom 14.11.1998, S. 1.
(3) ABl. L 22 vom 26.1.2000, S. 7.
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 6. Dezember 2000

über eine vierte Verlängerung der Geltungsdauer der Entscheidung 1999/815/EG über Maßnahmen
zur Untersagung des Inverkehrbringens von Spielzeug- und Babyartikeln, die dazu bestimmt sind,
von Kindern unter drei Jahren in den Mund genommen zu werden, und aus Weich-PVC bestehen,

das bestimmte Weichmacher enthält

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2000) 3719)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2000/769/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 92/59/EWG des Rates vom 29. Juni
1992 über die allgemeine Produktsicherheit (1), insbesondere
auf Artikel 9,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Auf der Grundlage von Artikel 9 der Richtlinie 92/
59/EWG hat die Kommission am 7. Dezember 1999 die
Entscheidung 1999/815/EG (2) erlassen, die die Mitglied-
staaten dazu verpflichtet, das Inverkehrbringen von
Spielzeug- und Babyartikeln zu untersagen, die dazu
bestimmt sind, von Kindern unter drei Jahren in den
Mund genommen zu werden, und aus Weich-PVC
bestehen, das einen oder mehrere der Stoffe Diisono-
nylphtalat (DINP), Di-(2-ethylhexyl)phtalat (DEHP),
Dibutylphtalat (DBP), Diisodecylphtalat (DIDP),
Di-n-octylphtalat (DNOP) oder Benzylbutylphtalat (BBP)
enthält.

(2) Gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Richtlinie 92/59/EWG
war die Geltungsdauer der Entscheidung 1999/815/EG
auf drei Monate befristet, sodass sie am 8. März 2000
endete.

(3) Artikel 11 Absatz 2 der Richtlinie 92/59/EWG besagt,
dass die Geltungsdauer der Maßnahmen, die auf der
Grundlage von Artikel 9 dieser Richtlinie erlassen
werden, auf drei Monate befristet ist, jedoch nach dem
gleichen Verfahren wie für den Erlass dieser Maßnahmen
verlängert werden kann.

(4) Bei Erlass der Entscheidung 1999/815/EG war vorge-
sehen worden, ihre Geltungsdauer nötigenfalls zu verlän-
gern. Mit den Entscheidungen 2000/217/EG, 2000/
381/EG und 2000/535/EG wurde die Geltungsdauer der
im Rahmen der Entscheidung 1999/815/EG auf der
Grundlage von Artikel 9 der Richtlinie 92/59/EWG
erlassenen Maßnahmen in Übereinstimmung mit Artikel
11 Absatz 2 dieser Richtlinie jedesmal um drei Monate
verlängert, sodass die Geltungsdauer der Entscheidung
am 5. Dezember 2000 enden würde.

(5) Da die Gründe zur Rechtfertigung der Entscheidung
1999/815/EG und die Verlängerung der Geltungsdauer
gemäß Entscheidung 2000/217/EG, 2000/381/EG und

2000/535/EG nach wie vor zutreffen, erweist es sich als
notwendig, das Verbot des Inverkehrbringens der betref-
fenden Produkte aufrechtzuerhalten.

(6) Bestimmte Mitgliedstaaten haben die Entscheidung
1999/815/EG, geändert durch die Entscheidungen 2000/
217/EG, 2000/381/EG und 2000/535/EG, durch
Maßnahmen, die bis zum 5. Dezember 2000 anwendbar
sind, umgesetzt. Deshalb ist es notwendig, die Verlänge-
rung der Geltungsdauer dieser Maßnahmen sicherzu-
stellen.

(7) Es ist daher erforderlich, die Geltungsdauer der Entschei-
dung 1999/815/EG ein viertes Mal zu verlängern, um
sicherzustellen, dass alle Mitgliedstaaten das Verbot, wie
in der Entscheidung vorgesehen, aufrechterhalten.
Gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Richtlinie 92/59/EWG
kann die Geltungsdauer für einen Zeitraum von drei
Monaten verlängert werden.

(8) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
stehen im Einklang mit der Stellungnahme des
Ausschusses für Produktsicherheitsnotfälle —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

In Artikel 5 der Entscheidung 1999/815/EG wird das Datum
„5. Dezember 2000“ durch „6. März 2001“ ersetzt.

Artikel 2

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um
dieser Entscheidung innerhalb von weniger als 10 Tagen nach
ihrer Bekanntgabe nachzukommen. Sie setzen die Kommission
unverzüglich davon in Kenntnis.

Artikel 3

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 6. Dezember 2000

Für die Kommission

David BYRNE

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 228 vom 11.8.1992, S. 24.
(2) ABl. L 315 vom 9.12.1999, S. 46.
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